
Deutscher Bundestag
14. Wahlperiode

Drucksache 14/8944
26. 04. 2002

Schriftliche Fragen
mit den in der Zeit vom 15. bis 26. April 2002
eingegangenen Antworten der Bundesregierung

Austermann,Dietrich (CDU/CSU) . . . . . . . . . 33,34

Börnsen,Wolfgang (Bönstrup) (CDU /CSU) 5, 35,49

Bonitz, Sylvia (CDU/C SU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 6

Büttner,Hartmut (Schönebeck) . . . . . . 50,51,65,66
(CDU /CSU)

Carstensen, Peter Harry (Nordstrand) . . . . . 7, 8, 23
(CDU /CSU)

Dörflinger, Thomas(CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . 29

Dr. Doss,Hansjürgen(CDU/C SU) . . 52,53,54,55

Feibel, Albrecht(CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Flach,Ul rike (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,72

Geis,Norbert (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Hagemann,Klaus(SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,58

Hasselfeldt, Gerda(CDU /CSU) . . . . . . . . . . . 12,13

Heise, Manfred(CDU/C SU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Hiksch,Uwe (PDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Hinsken,Ernst (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Dr.-Ing. Jork, Rainer (CDU /CSU) . . . . . . . . . 31,32

Kalb, Bartholomäus(CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . 15

Kampeter, Steffen(CDU/C SU) . . . . . . . . . . . . 2, 73

Kopp, Gudrun (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,68

Kor s,Eva-Maria (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Koschyk,Hartmut (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . . 36

Kossendey,Thomas . . . . . . . . . 37,38,39,40,41,42
(CDU/CSU)

Lensing,Werner(CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . . 74,75

Lüth, Heidemarie(CDU/C SU) . . . . . . . . . . . . . . . 47

Dr. Meister,Michael (CDU /CSU) . . . 16,24,60,61

Dr. Müller, Gerd (CDU /CSU) . . . . . . . . . . . . 62,63

Dr. Ramsauer, Peter (CDU/C SU) . . . . . . . . . . . . 17

Dr. Rössel,Uwe-Jens(PDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ronsöhr, Heinrich-Wilhelm . . . . . . 25,26,27,28,69
(CDU/CSU)

Dr.-Ing. Schmidt, Joachim (Halsbrücke) . . . . . . . . 70
(CDU/CSU)

Siebert, Bernd(CDU /CSU) . . . . . . . . . 43,44,45,46

Singhammer,Johannes(CDU/CSU) . . . . . . . . . 3, 4

Straubinger, Max (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . 10,11

Thiele,Carl-Ludwig (FDP) . . . . . . . . . . . . 18,19,20

Weiû, Peter (Emmendingen)(CDU /CSU) . . . . . . 21

Dr. Wolf, Winfri ed(PDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Verzeichnis der Fragenden

Abgeordnete Nummer
derFrage

Abgeordnete Nummer
derFrage



Verzeichnis der Fragen nach Geschäftsbereichen der Bundesregierung

Seite Seite

Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und
des Bundeskanzleramtes

Bonitz, Sylvia (CDU/CSU)
ErreichteFortschritte hinsichtlichder
RückführungsogenannterBeutekunstim
Rahmender deutsch-russischen Konsulta-
tionsgesprächeam9./10.April 2002in
Weimar im Zusammenhang mit demErlass
russischerAltschulden. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Kampeter, Steffen (CDU/CSU)
UnterrichtungüberArt und Umfang der
Zusammenarbeit mit Werbe-und Kommu-
nikationsagenturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

Singhammer, Johannes (CDU/CSU)
Auswirkungender Lockerung bei der Ertei-
lung von Besuchervisaauf die illegaleBe-
schäftigungim Niedriglohnbereich . . . . . . . 2

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
des Innern

Börnsen, Wolfgang (Bönstrup)(CDU/CSU)
Verhinderungvon ¹Familienehenª (Vetter-
Kusinen-Ehen) beiZuwanderern . . . . . . . . . 4

Bonitz, Sylvia (CDU/CSU)
Gewährleistung der 100-prozentigenvollau-
tomatischenReisegepäckkontrolle auf allen
deutschenFlughäfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Carstensen, Peter Harry (Nordstrand)
(CDU/CSU)

Zukunft desBundesgrenzschutzstandortes
Bredstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Justiz

Geis, Norbert (CDU/CSU)
RechtlicheAbsicherungder Drittmittelför-
derung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Straubinger, Max (CDU/CSU)
Beziehungenzwischender Bundesministe-
rin der Justizund der Rechtsanwaltskanzlei
KnauthePaulSchmitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Finanzen

Hasselfeldt, Gerda (CDU/CSU)
Veröffentlichungder Entscheidungdes
BFH zu denAuswirkungenvon Stipendien
ausdemERASMUS/SOKRATES-
Programmder EU auf den
Ausbildungsfreibetrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Vereinbarkeitder mit demSteuerverkür-
zungsbekämpfungsgesetzeingeführten
Regelungzur Umsatzsteuer-Nachschauin
§27bUmsatzsteuergesetzmit demallge-
meinenZitiergebot in Artikel 19GG . . . . . . 8

Hinsken, Ernst (CDU/CSU)
SteuerfreiePauschbeträgefür Feuerwehr-
führungskräfteab2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Kalb, Bartholomäus (CDU/CSU)
Mitwirkung der DeutschenPostAG bei
Veranstaltungender Bundesregierung seit
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Dr. Meister, Michael (CDU/CSU)
EU-Vorschlägezur Weinsteuer-Harmoni-
sierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Dr. Ramsauer, Peter (CDU/CSU)
BargeldloserZahlungsverkehr innerhalb
EuropasbiszumJahr2010. . . . . . . . . . . . . . 12

Thiele, Carl-Ludwig (FDP)
Anwendungder Ausnahmeregelung des
neuen§2 KWG für händlerübergreifende
Bonussysteme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Weiß, Peter (Emmendingen) (CDU/CSU)
Erwerb desehemaligenKasernengeländes
in Lahr durchdie StadtLahr . . . . . . . . . . . . 15

DeutscherBundestag± 14.WahlperiodeDrucksache 14/8944 ± II ±



Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie

Dr. Rössel, Uwe-Jens (PDS)
MöglicheBundesbürgschaft für Vereineder
BundesligainfolgedeswirtschaftlichenNie-
dergangsdesKirch-Konzerns. . . . . . . . . . . . 15

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft

Carstensen, Peter Harry (Nordstrand)
(CDU/CSU)

Ablehnungder Unterschriftensammlung
¹Für einenachhaltigeNutzungvon Land-
Wald-Gewässernª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Dr. Meister, Michael (CDU/CSU)
Wegfallder Anerkennung der Eigenleistun-
genbeider Förderungder Dorferneuerung
im Rahmender Gemeinschaftsaufgabe
¹Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzesª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ronsöhr, Heinrich-Wilhelm (CDU/CSU)
Düngerverwertung von Gülle und Mist im
ökologischenLandbau . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

EU-weiteBekämpfung der Paramyxovirus-
Infektion beiBrieftauben . . . . . . . . . . . . . . . 18

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Arbeit und Sozialordnung

Dörflinger, Thomas (CDU/CSU)
Auswirkungender 11.Revisionder Alters-
und Hinterlassenenversicherung/Invaliden-
versicherungin der Schweizauf deutsche
Grenzgänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Heise, Manfred (CDU/CSU)
UmsetzungdesBeschlussesdesBundesver-
fassungsgerichtsvom 21.November2001
hinsichtlichder Dienstbeschädigungsteil-
rentenfür denZeitraumzwischen1991und
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Dr.-Ing. Jork, Rainer (CDU/CSU)
Mitgliedschaft der kleinerenBaubetriebein
der Zusatzversorgungskasse;Alternativen . . 20

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung

Austermann, Dietrich (CDU/CSU)
Herstellungzahntechnischer Versorgung
bei der Bundeswehrin Polen . . . . . . . . . . . . 21

Börnsen, Wolfgang (Bönstrup)(CDU/CSU)
Kauf von in AfghanistanbenötigtenMinen-
räumfahrzeugenbeider FlensburgerFahr-
zeugbaugesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Koschyk, Hartmut (CDU/CSU)
Verlegungdesin Holzdorf stationiertenIV.
BataillonsdesLuftwaffenausbildungsregi-
ments1 nachGoslar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Kossendey, Thomas (CDU/CSU)
Abbauvon Ausbildungsplätzender Bundes-
wehr im Bereichder Standortverwaltung
Oldenburgsowiein Niedersachsenund
Deutschlandinsgesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Inbetriebnahmeder amRandedesTrup-
penübungsplatzesAltmark (Hottendorf)
gebautenMunitionsbeseitigungsanlage:
verwendeteBundesmittel;Auslastung;
Betriebskostenbis2002. . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Siebert, Bernd (CDU/CSU)
Kostenfür die Mitnahmevon Hilfsgütern
für private Initiativen im Rahmender hu-
manitärenHilfe in Lufttransportmitteln der
Bundeswehr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Lüth, Heidemarie (CDU/CSU)
UnterstützungdesVereinsZeitsprung± Bü-
ro gegenAltersdiskriminierung e.V. durch
dasBMFSFJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Gesundheit

Kors, Eva-Maria (CDU/CSU)
Vergabepraxisder Krankenkassen bei Auf-
trägenfür zahntechnische Laboratorien. . . . 28

Seite Seite

DeutscherBundestag± 14.Wahlperiode Drucksache 14/8944± III ±



Seite Seite

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

Börnsen, Wolfgang (Bönstrup)(CDU/CSU)
Ausstellungvon vorläufigenSicherheits-
zeugnissenzumBetreibenhistorischerWas-
serfahrzeuge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Büttner, Hartmut (Schönebeck)(CDU/CSU)
BaubeginndeserstenBauabschnittesder
OrtsumgehungSchönebeck(B 246a);Ein-
stufungder Elbequerungin denVordring-
lichenBedarfdesBundesverkehrswege-
planes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Dr. Doss, Hansjürgen (CDU/CSU)
AnpassungdeutschenRechtsandie EU-
Richtlinie betr. Anbindungdesmautfinan-
ziertenVerkehrswegsandasöffentliche
Straûennetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

AufnahmedesBauseinermautfinanzierten
Rheinbrückebei Nierstein/Trebur in den
Bundesverkehrswegeplanund denVor-
dringlichenBedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Feibel, Albrecht (CDU/CSU)
¾nderungder Straûenverkehrs-Ordnung
(§12)bezüglichder ErmöglichungdesPar-
kensvon Kleinwagenquerzur Fahrbahn . . 32

Hagemann, Klaus (SPD)
Vierstreifiger Ausbauder BundesstraûeB 9
im WormserNorden; Verkehrsbelastung . . 34

Hiksch, Uwe (PDS)
Weiterentwicklungder Regionalbahn-
streckeSonneberg±Neuhaus±Rennweg±
Saalfeldauf der GrundlagedesRegiona-
lisierungsgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Dr. Meister, Michael (CDU/CSU)
ZustimmungdesBMVBW zur Variante
2b.5der Ortsumgehung Neckar-
steinach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ergebnisder Umweltverträglichkeitsstudie
zumStraûenbauprojektvierstreifigerQuer-
schnittzwischender RheinbrückeWorms
und der L 3110im Zugeder B 47bei Lam-
pertheim-RosengartensowieEröffnung
desRaumordnungsverfahrens. . . . . . . . . . . 35

Dr. Müller, Gerd (CDU/CSU)
Mittel 2002und 2003zur Fertigstellungdes
baureifenBauabschnittesIII der Bundes-
straûeB 19± OrtsumfahrungWaltenhofen;
FinanzierungdesmittlerenBauabschnit-
tesII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Dr. Wolf, Winfried (PDS)
GeschätzteVerlagerungvon ca.6 Mrd.
Tonnenkilometern von der Straûeauf die
Schienebei einerLkw-Mauthöhevon 0,15
Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Büttner, Hartmut (Schönebeck) (CDU/CSU)
Behandlungvon organischemDüngerwie
Gülle oderMist alsSondermüll . . . . . . . . . . 37

Kopp, Gudrun (FDP)
GesundheitlicheBeeinträchtigungenfür
Menschund Tier durchGeräuscheder
Windkrafträder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

GesundheitlicheBeeinträchtigungendurch
von Windkrafträdern verursachtenInfra-
schall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ronsöhr, Heinrich-Wilhelm (CDU/CSU)
Behandlungvon Gülle und Mist alsAbfall . 39

Dr.-Ing. Schmidt, Joachim (Halsbrücke)
(CDU/CSU)

VermeidunggesundheitsgefährdenderGe-
ruchsbelästigungen im oberenErzgebirge,
insbesonderein Seiffen/Olbernhaudurch
tschechischeChemiebetriebe . . . . . . . . . . . . 40

Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung

Flach, Ulrike (FDP)
Umschichtungenim Haushaltzu Lasten
des¹nationalen Extraterrestrikhaushaltesª
durchdasDeutscheZentrum für Luft- und
Raumfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

DeutscherBundestag± 14.WahlperiodeDrucksache 14/8944 ± IV ±



Kampeter, Steffen (CDU/CSU)
FinanzielleAufwendungenfür Dienst-und
BeraterverträgezwischenBMBF und des-
senZuwendungsempfängernmit ehemali-
genMitarbeitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Lensing, Werner (CDU/CSU)
Verankerungder ethischbegründetenRah-
menbedingungen für denbedingtzulässigen
Import und die Verwendunghumanerem-
bryonalerStammzellen im aktuellberate-
nenForschungsrahmenprogrammund an-
derenforschungsspezifischenProgrammen
der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Seite Seite

DeutscherBundestag± 14.Wahlperiode Drucksache 14/8944± V ±





Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und
des Bundeskanzleramtes

1. Abgeordnete
Sylvia
Bonitz
(CDU/CSU)

Welche konkreten Verhandlungsfortschritte
konnten hinsichtlich der Rückführung so ge-
nannter Beutekunstim Rahmen der jüngsten
deutsch-russischenKonsultationsgesprächeam
9./10.April 2002in Weimar zwischenBundes-
kanzler Gerhard Schröder und Präsident
Wladimir Putin erreicht werden,und wie be-
wertet die Bundesregierung diese Ergebnisse
im Hinblick auf den gleichzeitigen Erlassvon
russischenAltschulden in Höhe von 7,1Mrd.
Euro?

Antwort des Beauftragten der Bundesregierung
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien,
Staatsminister Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
vom 24. April 2002

Im Rahmender deutsch-russischenRegierungsverhandlungenin Wei-
mar vom 9. bis 10.April 2002 fanden konstruktive Gesprächeüber
die bilateralen Kulturbeziehungen, einschlieûlich der Rückführungs-
problematik, statt. Beide Seiten würdigten ausdrücklich die ent-
spannte,kooperativeAtmosphäre. Nachdemdie Duma und der Föde-
rationsrat Anfang April ein Gesetzzur Rückführung der mittelalter-
lichen Chorfenster der St. Marienkirche Frankfurt/Oder verabschie-
det hatten,war eineVerständigungüberZeitplanund Abtransportder
FensterausSt. Petersburgmöglich. Von deutscherSeitewurde eine
Reiheprioritärer Rückführungsanliegenzur Sprachegebracht,darun-
ter u.a. der NachlassLassalles,die Restbestände der Gothaer Biblio-
thek sowie NS-verfolgungsbedingt entzogeneKulturgüter wie das
Rathenau-Archiv oder die Inkunabelsammlung von Klemperer. Die
russischeSeitesagteeine konstruktive Prüfung dieserFälle zu. Der
BremerKunstverein und die Eremitagewurdenaufgefordert, sichauf
ein Procederezur baldigenRückführung von Gemäldenund Zeich-
nungenausder Bremer Kunsthallezu verständigen.Es bestandEin-
vernehmen,dassdie politischeSeitedieseBemühungenbegleitendun-
terstützenwird.

Das Angebot der Bundesregierung einer schnellenund unbürokrati-
schenRückführung von siebenkriegsbedingtausRusslandverbrach-
ten Kulturgütern, die der russischenSeitebereitsseit 1994 bekannt
sind, wurde vom russischenKulturminister angenommen. In diesem
Zusammenhang würdigte die russischeSeiteauchdie erklärte Bereit-
schaftder Bundesregierung,der russischenBitte nachrascherAufklä-
rung über die Herkunft weitererKunstwerkein deutschemBesitzzu
entsprechen.Von deutscherSeitewurde der Wille nachRückführung
sämtlicherkriegsbedingtausRusslandverschleppterKulturgüter be-
kräftigt, die allerdingsnur noch in wenigenEinzelfällen in Deutsch-
landaufzufindensind.

Auch wenn die in Weimar gefundeneLösung der Problematik der
Transfer-Rubel nicht in eineunmittelbare VerbindungzumThemader
kriegsbedingtverbrachtenKulturgüter gestelltwurde,hat die Bundes-
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regierungden strategischenWeg vertrauensbildenderstabilerKoope-
ration gewählt,der auf längereFrist die zur Lösungdessensiblen,ver-
gangenheitsbelastendenProblemsder ¹Beutekunstª notwendigenBe-
dingungenschaffensoll. Eine unmittelbareVerknüpfung der Lösun-
genfür problembehafteteBeziehungsfeldererscheintdabeinicht ange-
messen.

Zu Einzelheitender vereinbartenRegelungzur Transfer-Rubel-Frage
wird auf die AusschussdrucksacheNr. 14/3591 des Haushaltsaus-
schussesdesDeutschenBundestagesverwiesen.

2. Abgeordneter
Steffen
Kampeter
(CDU/CSU)

Warum verschweigt mir dasPresse-und Infor-
mationsamtder Bundesregierung bisher trotz
mehrfachgegebenerZusagenim Haushaltsaus-
schussdes Deutschen BundestagesArt und
Umfang der Zusammenarbeitmit Werbe-und
Kommunikationsagenturen,und bis zu wel-
chem Datum gedenkt die Bundesregierung
meinerbis zum1. April 2002erbetenenUnter-
richtungnachzukommen?

Antwort des Staatssekretärs Uwe-Karsten Heye
vom 12. April 2002

Die von Ihnen als Mitglied desHaushaltsausschussesdesDeutschen
Bundestagesan die BundesregierunggerichteteBerichtsanforderung
vom 21.März 2002 wurde vom Bundesministerium der Finanzen
(BMF) an das Presse-und Informationsamt der Bundesregierung
(BPA) weitergeleitet.

Ihre Berichtsanforderung erforderte einen hohenRechercheaufwand
und eineBeteiligungder Ressorts,so dassder Antworttermin ± auch
wegender Osterfeiertage± nicht eingehaltenwerdenkonnte.Der Be-
richt müssteIhnen zwischenzeitlich vorliegen.

Von einem¹Verschweigenª kannkeineRedesein.

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

3. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung
des Leiters des Bundesgrenzschutzamtes
Frankfurt/Oder, dass50 bis 70% der in Kiew
im vergangenenJahr erteilten 276000 Besu-
chervisaerschlichensind, um illegalenSaison-
arbeiternbeispielsweise denZugangzum deut-
schenArbeitsmarkt zu ermöglichen(Handels-
blatt vom 17.April 2002)?
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Antwort des Staatsministers Dr. Ludger Volmer
vom 3. Mai 2002

Bei der in demzitiertenZeitungsartikelwiedergegebenen Behauptung
handelt es sich ausweislichdesArtikels um eine persönlicheVermu-
tung des Leiters des BundesgrenzschutzamtesFrankfurt/Oder. Der
Bundesregierung liegenkeineHinweisevor, die dieseVermutungstüt-
zen:Die durch denBundesgrenzschutz im Zeitraum vom 1. Juni 2001
bis 15.Januar2002an den Grenzendurchgeführten Kontrollen erga-
ben bei 15315 der von der BotschaftKiew ausgestellten Visa Bean-
standungen.Dabei handeltessichum rd. 9,3%der von der Botschaft
im genanntenZeitraum insgesamterteilten Visa. In den meistenFäl-
len handelteessichum Teilnehmervon Gruppenreisen, die ihr Visum
im Rahmeneinesdamalsauch in Kiew praktizierten ¹Reisebürover-
fahrensªerhaltenhatten.DiesesVerfahrenerlaubteineBefreiungder
Visaantragsteller von der persönlichenVorsprache,sofern derenAn-
trägeüber ein der BotschaftalsseriösbekanntesReisebürovorgelegt
wurden.Sowohldie Erfahrungender deutschenBotschaftKiew in der
Zusammenarbeit mit den Reisebüros als auch die genannten
Erkenntnisseder Grenzschutzbehördenhabendazugeführt, dassdas
Reisebüroverfahrenbereitsim Oktober2001wiedereingestellt wurde.
Eine vergleichbar hohe Quote von Zurückweisungen ukrainischer
Staatsangehöriger ist seitdemnicht mehr festzustellen. Die Bundesre-
gierung weist ergänzenddarauf hin, dassdie deutscheBotschaft in
Kiew alle Visaanträgeablehnt,die bereitsnach ihren Erkenntnissen
unter Vorlageunwahrer Dokumenteoder VorspiegelungfalscherRei-
seabsichtengestelltwerden.Die im Einzelfall stattfindendeBefragung
durch die Grenzschutzbehörden stellt insoweit lediglich eine komple-
mentäreMöglichkeit der Kontrolle mit dem Ziel der Verhinderung
der illegalenEinreisedar. Sieführt in der Regelzu einerKontaktauf-
nahme des Bundesgrenzschutzes mit der visumausstellendenAus-
landsvertretung. Wird dabeiz.B. festgestellt,dassdie tatsächlicheRei-
seabsichtnicht dem bei der Beantragungdes Visums angegebenen
Reisezweckentsprach,erfolgt eineZurückweisungander Grenze.

4. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, die zum
1. April 2000 verfügte Lockerung bei der
Erteilung von Besuchervisazu revidieren,um
Arbeitnehmer in Deutschlandvor Dumping-
Löhnen durch illegale Saisonarbeitskräfte zu
schützenund die Arbeitslosigkeit im Niedrig-
lohnbereichdurch Verdrängung einheimischer
Arbeitnehmernicht weiteransteigenzu lassen?

Antwort des Staatsministers Dr. Ludger Volmer
vom 3. Mai 2002

Die Bundesregierung weistdie in der FrageenthalteneUnterstellung
zurück. Die Bundesregierung hat keine Hinweisedafür, dassdie mit
Runderlassdes AuswärtigenAmts vom 3. März 2000 verfügten Er-
leichterungen in der Visumpolitik zu einemZuwachsillegalerSaison-
arbeiter in Deutschlandoder auch anderenMitgliedstaatender EU
(Artikel im Handelsblatt vom 17.April 2002 erwähnt hier Spanien
und Portugal)bzw.zu einerZunahmeder Arbeitslosigkeitim Niedrig-
lohnbereichgeführt haben.Diese neuePraxis betrifft vielmehr Visa

DeutscherBundestag± 14.Wahlperiode Drucksache 14/8944± 3 ±



zum ZweckedesBesuchsder Kernfamilie (Eltern, Kinder, Geschwis-
ter, die sichlegalin Deutschlandaufhalten)sowieAnträgeauf länger-
fristige Visa, über die nur nachvorherigerZustimmung der zuständi-
gen inländischenAusländerbehörde entschieden wird. Im Übrigen
wird daraufhingewiesen,dassdieseVisumpraxisauf demverfassungs-
rechtlichenSchutzdesArtikels 6 GG basiert.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

5. Abgeordneter
Wolfgang
Börnsen
(Bönstrup)
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassungdes
Vorsitzendender sozialdemokratischenPartei
Dänemarks,Poul Nyrup Rasmussen± wieder-
gegebenin der Zeitung ¹Der Nordschleswi-
gerª vom Dienstag,dem16.April 2002±, dass
bei jungen Menschenmit Einwandererhinter-
grund ± auchauf die Bundesrepublik Deutsch-
landbezogen± mehrdafür getanwerdenmuss,
um Vetter-Kusinen-Ehenzu verhindern, weil
es Tatsachesei, dasses zu viele Zwangsehen
gibt und zu viele Ehen zwischenVettern und
Kusinen und eine Untersuchung des John F.
Kennedy Instituts in Glostrup (Dänemark)
feststellt,dass15 Prozent der entwicklungsge-
hemmtenEinwandererkinder im Amt Kopen-
hagen auf ¹Familienehenª zurückzuführen
sind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast
vom 24. April 2002

Der Bundesregierung liegen keine speziellenErkenntnissevor, die
darauf schlieûenlassen,dassZwangsehenund ¹Familienehenª unter
Zuwanderern in der BundesrepublikDeutschlandein nennenswertes
oder gar besorgniserregendesPhänomendarstellen.Zwangsverheira-
tungenkommen nur noch in seltenenAusnahmefällenvor. Generell
gleichtsichdasVerhaltender Zuwanderer im BereichEhe und Fami-
lie mit zunehmenderAufenthaltsdauer dem Verhaltender deutschen
Bevölkerung an. Die Bundesregierung sieht daher derzeit keinen
Handlungsbedarf in diesemBereich.

6. Abgeordnete
Sylvia
Bonitz
(CDU/CSU)

Ist inzwischeneine ¹vollständige Einführung
der 100-prozentigenvollautomatischenReise-
gepäckkontrolleª auf allen deutschenFlughä-
fen gewährleistet, wie diesdurch den Bundes-
ministerdesInnern, Otto Schily,nachdenTer-
roranschlägen vom 11.September 2001
angekündigtworden(s.auchBerichtdesSPIE-
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GEL vom 18.März 2002)war, und falls nein,
warum sind möglicheLücken bei der Gepäck-
kontrolle nochnicht geschlossenworden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 23. April 2002

Der Bundesminister desInnern, Otto Schily,hat nachdenAnschlägen
vom 11.September2001den weiterenAusbauder lückenlosen Kon-
trolle desaufgegebenenGepäcksauf deutschenFlughäfenzugesagt.
Die UmsetzungdiesesVorhabenswird in Deutschlandentsprechend
den künftigen Vorgaben der EU (Verordnung des Rates und der
Kommission zur FestlegunggemeinsamerVorschriften für die Luft-
sicherheit[2001/0234(COD)], die voraussichtlich noch im Frühjahr
2002in Kraft tretenwird), fristgerechtund erfolgreichbetrieben.

Von den 37 deutschenFlughäfen,auf denenbehördlicheLuftsicher-
heitskontrollmaûnahmenstattfinden,wird bereitsjetzt auf 24 dasge-
samteaufgegebeneGepäck kontrolliert, d.h. dort werden sämtliche
Gepäckstückemittels technischerGeräte auf Sprengstoffuntersucht.
Auf acht weiterenFlughäfenwird noch in diesemJahr die geplante
Konzeption fertiggestellt und somit auchdort dasgesamteaufgegebe-
neGepäcklückenloskontrolliert.

Auf den restlichenfünf Flughäfenwird bis zum Jahresendedurch In-
terimslösungenebenfallsdas gesamteaufgegebeneGepäck kontrol-
liert werden.

7. Abgeordneter
Peter Harry
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

WelchePlänehat die Bundesregierung für den
BundesgrenzschutzstandortBredstedt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 19. April 2002

Mit Schreibenvom 21.Dezember 2001 hat der Parlamentarische
StaatssekretärFritz Rudolf Körper Sie über dasErgebnisbisheriger
Überlegungen und die anhängigenorganisatorischenPrüfungeninfor-
miert. Die Sachlageist insoweitunverändert.

Eine abschlieûende Organisationsentscheidung, ob in Bredstedtwie
bisher eine Bundesgrenzschutzinspektion oder ein Einsatzabschnitt
untergebrachtwird, ist noch nicht getroffen worden. Beide Möglich-
keitenstellenjedochdie weiterePräsenzdesBGSin Bredstedtsicher.

Im Rahmender Neuorganisation desBundesgrenzschutzes,die zum
1. Januar 1998 in Kraft getretenist, erhielt jedesGrenzschutzpräsi-
dium ein Aus-und Fortbildungszentrum.Dadurch konnte die Ausbil-
dung auf jeweils eine Ausbildungsstätte pro Grenzschutzpräsidium
(vorher drei Standorte)konzentriert werden.Die Entscheidungspara-
meter, die der Einrichtung des Aus- und Fortbildungszentrums im
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Standort Walsrodezugrundegelegtwurden, habensich nicht geän-
dert. Die erforderlichenAus- und Fortbildungskapazitätenstehenim
Bundesgrenzschutz zur Verfügung.

Weitergehende Planungen bezüglich des Standortes Bredstedt be-
stehendeshalbnicht.

8. Abgeordneter
Peter Harry
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Entsprechendie derzeitigenPläne den Hoff-
nungen,die den örtlichen Politikern und den
AngehörigendesBundesgrenzschutzesfür die
Zukunft desBundesgrenzschutzesin Bredstedt
insbesondereauchvon der Parlamentarischen
Staatssekretärin im Bundesministerium desIn-
nern, Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, (Husu-
mer Nachrichtenvom 7. November 1998) ge-
machtwordensind?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 19. April 2002

Der bezeichnetePresseartikel vom 7. November1998verweistauf die
Absicht, die mit der Neuorganisation des Bundesgrenzschutzesver-
bundenenEntscheidungen zu prüfen. Ein bestimmtes Ergebnisdieser
Prüfung ist insbesondereauchvon der ParlamentarischenStaatssekre-
tärin Dr. CornelieSonntag-Wolgast nicht in Aussichtgestelltworden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

9. Abgeordneter
Norbert
Geis
(CDU/CSU)

Wie und wann wird die Bundesregierung auf
die Bitte des Bundesratesvom 27.September
2001zur rechtlichenAbsicherung der Drittmit-
telförderung (Bundesratsdrucksache541/01)
reagieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Prof. Dr. Eckhart Pick
vom 23. April 2002

DasBundesministerium der Justizhat im Hinblick auf die Bundesrats-
initiative die Landesjustizverwaltungensowieden Bundesgerichtshof
und den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof um Auskunft
darübergebeten,ob siedie Praxisder Strafverfolgungsorganebei der
Verfolgungvon Bestechungsstraftatenim Zusammenhang mit der Ab-
grenzung zu legalen Formen der privatwirtschaftlichenFörderung
von Forschungund Lehre in bestimmtenBereichenalsproblematisch
ansehenund ob hier Unterschiedein Fällender Anwendungaltenund
neuenRechts,d. h. vor und nach Inkrafttreten desGesetzeszur Be-
kämpfungder Korruption vom 13.August1997,bestehen.
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Die Landesjustizverwaltungen, Bundesgerichtshof und Generalbun-
desanwaltberichten ganz überwiegend,dass keine Unsicherheiten
oder Abgrenzungsproblemebei der Anwendungdesalten und neuen
Rechts beobachtetwürden. Es werden zwar im Wesentlichengesi-
cherteeinheitlicheRahmenbedingungenfür die private Finanzierung
von Forschungund Lehre ± jedochnur auûerstrafrechtlicher Natur ±
für erstrebenswerterachtet.Teilweisewird jedochdie Schaffungklä-
render bundesgesetzlicher Regelungen als überflüssig oder sogar
schädlich(hinsichtlich ¾nderungendesStrafrechts)gehalten.

Die Gesetzgebungskompetenzdes Bundesfür die Forschungsförde-
rung ist aufgrund des Spannungsverhältnissesvon Artikel 74 Abs.1
Nr. 13 GG (Förderung der wissenschaftlichen Forschung) zu der
Rahmenvorschrift des Artikels 75 Abs.1 Nr. 1a GG (allgemeine
GrundsätzedesHochschulwesens)begrenzt:Auf dem Weg über die
Regelungzur Forschungsförderung darf nicht in die Hochschulstruk-
turen eingegriffenwerden,d. h. esdürfen im Hinblick auf die Struktur
und Organisation der Hochschulenund die Rechtsverhältnisse der
Hochschulangehörigen Detailregelungen und unmittelbar geltende
Regelungennur im Ausnahmefall nach Maûgabe des Artikels 75
Abs.2 GG getroffenwerden.

Zweifel ander Bundeskompetenz bestehenim Übrigen namentlichfür
Regelungenüber die Drittmittelförderung der Lehre ± wie dasLand
Hamburg sievorsehenmöchte±, weil die Förderungder Lehre nicht
vom Titel der Forschungsförderungerfasstist.

Deshalb sollte nach Ansicht der Bundesregierung eine Abgrenzung
von Drittmittelf örderung und Bestechungsstrafrecht in Rechtsvor-
schriftender Länder, insbesondere densog.Drittmittelrich tlinien, vor-
genommenwerden± wie diesbereitsin den Beschlüssender Kultus-
und Justizministerkonferenzvon 1999vorgesehenist ± oder falls dies
aus Ländersicht nicht ausreichendist, landesrechtlicheRegelungen
mit entsprechendemInhalt beschlossenwerden.

10. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

WelcherechtlichenBeziehungenbestehenseit
der Übernahmedes Amtes der Bundesminis-
terin der Justiz zwischen Prof. Dr. Herta
Däubler-Gmelin und den übrigen Soziender
RechtsanwaltskanzleiKnauthePaulSchmitt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Prof. Dr. Eckhart Pick
vom 16. April 2002

Seitder ÜbernahmedesAmtesalsBundesministerin der Justizruhen
die vertraglichen Beziehungenzwischen Prof. Dr. Herta Däubler-
Gmelin und den Soziender genanntenSozietät.Dies entsprichtden
VorgabendesBundesministergesetzesund der Bundesrechtsanwalts-
ordnung.

Entsprechendübt die Bundesministerin die Tätigkeit alsRechtsanwäl-
tin seit ÜbernahmedesAmtes der Bundesministerin der Jusitznicht
mehr ausund hat einenvon der RechtsanwaltskammerBerlin bestell-
ten Vertreter.
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11. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Beziehtdie Bundesministerin der Justiz,Prof.
Dr. Herta Däubler-Gmelin, seit der Übernah-
me dieses Amtes noch Einkünfte von der
Rechtsanwaltskanzlei Knauthe Paul Schmitt
oder dem von der Rechtsanwaltskammerbe-
stelltenVertreter?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Prof. Dr. Eckhart Pick
vom 16. April 2002

Selbstverständlich nein.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

12. Abgeordnete
Gerda
Hasselfeldt
(CDU/CSU)

Wann beabsichtigt die Bundesregierung die
Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH)
vom 17.Oktober 2001mit demAz. III R 3/01
im Bundesfinanzblatt zu veröffentlichen, der
zufolge Stipendien aus dem ERASMUS/
SOKRATES-Programm der EU den Ausbil-
dungsfreibetrag des§33a Abs.2 Einkommen-
steuergesetznicht mindern, oder möchte die
Bundesregierung trotz der Feststellung des
BFH, dassdie jetzige Verwaltungspraxis dem
Stipendienzweck zuwiderläuft, einen Nichtan-
wendungserlassverfügen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 17. April 2002

Zu der in der Frage genanntenEntscheidungdes Bundesfinanzhofs
bestehtnochErörterungsbedarfmit denoberstenFinanzbehördender
Länder. Sobalddie Erörterungen abgeschlossensind, wird dasUrteil
desBundesfinanzhofs ± ggf. zusammenmit einemerläuterndenBMF-
Schreiben± im Bundessteuerblatt veröffentlicht.

13. Abgeordnete
Gerda
Hasselfeldt
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung die mit dem Steuer-
verkürzungsbekämpfungsgesetz eingeführte
Regelung zur Umsatzsteuer-Nachschau in
§27b Umsatzsteuergesetzfür vereinbar mit
dem allgemeinen Zitiergebot in Artikel 19
Abs.1 Satz2 Grundgesetz(GG) oder muss
wegender fehlendenNennung von Artikel 13
GG im Umsatzsteuergesetzbereits drei Mo-
nate nach Verkündung des Gesetzesvon der
Verfassungswidrigkeit dieser Regelungausge-
gangenwerden?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 19. April 2002

Die Bundesregierung ist der Auffassung,dass§27b Umsatzsteuer-
gesetzmit dem allgemeinenZitiergebot desArtikels 19 Abs.1 Satz2
GG vereinbarist.

Mit dem Zitiergebot soll sichergestelltwerden,dassder Gesetzgeber
sichbei gesetzgeberischenMaûnahmender möglichenEinschränkung
von Grundrechten durch sein Gesetzoder aufgrund seinesGesetzes
bewusstwerden kann. Soweit dieserUmstand offenkundig und den
am GesetzgebungsverfahrenBeteiligtenbewusstist, bedarf eskeiner
besonderenHervorhebung im Text des¾nderungsgesetzesum zu be-
weisen,dassder GesetzgeberdengrundrechtsbeschränkendenGehalt
der in FragestehendenNorm erkanntund erwogenhat (vgl. BVerfGE
35,185[189]).

Im vorliegenden Fall war dem Gesetzgeberdie Grundrechtsrelevanz
bewusst.Die Frage der EinschränkungdesArtikels 13 GG ist insbe-
sonderebei der öffentlichen Anhörung zu dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen bei der
Umsatzsteuer und anderenSteuernam 10.Oktober 2001 diskutiert
worden.Die Bundesregierung hatte zunächstvorgeschlagen, eine all-
gemeineNachschauin der Abgabenordnung vorzusehen.Ein geson-
derter Hinweis auf eine Einschränkung einesGrundrechts war auf-
grund der bereitsbestehendenRegelungdes§413 Abgabenordnung
(Einschränkung von Grundrechten) danachnicht erforderlich. Unter
Berücksichtigungvon Bedenken,die von verschiedenen Seitengeltend
gemacht wurden, haben Deutscher Bundestagund Bundesrat die
Nachschauauf denBereichder Umsatzsteuerbeschränktund deshalb
speziellim Umsatzsteuergesetzgeregelt.

Da der Gesetzgebersichalsobewusstwar, dassmit der Regelungdes
§27b UmsatzsteuergesetzdasGrundrecht ausArtikel 13 GG berührt
wird, wurdedemSinnund ZweckdesArtikels 19 Absatz1 Satz2 GG
entsprochen. Eine ausdrücklicheErwähnungder Einschränkungdes
Artikels 13GG war dahernicht zwingendgeboten.

14. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

Aus welchemGrund hat die Bundesregierung
zum 1. Januar 2002 nur die Lohnsteuerricht-
linien, nicht aber dasEinkommensteuergesetz
und das Sozialgesetzbuch geändert, so dass
Feuerwehrkommandantenjetzt ihre Entschä-
digung bis zur 154 Euro-Grenze brutto wie
netto erhalten,währenddie ¹einfachenª Feu-
erwehrkollegen dieseversteuern müssen,wenn
sieanmehrals50Arbeitstagenim JahrWache
schiebenund deshalbnicht mehr geringfügig
beschäftigtsind, da die Abgabenfreiheitdann
ausgeschlossenist, wenn eine Entschädigung
für Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt
wird, was auf Brand- und Sicherheitswachen
zutrifft, und sieht die Bundesregierung einen
¾nderungsbedarf?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 11. April 2002

Nach §3 Nr. 12 Satz2 desEinkommensteuergesetzessind Aufwands-
entschädigungen,die aus öffentlichen Kassenan öffentliche Dienste
leistendePersonengezahltwerden,steuerfrei,soweitnicht festgestellt
wird, dasssie für Verdienstausfalloder Zeitverlust gewährt werden
oder den Aufwand, der dem Empfängererwächst,offenbar überstei-
gen. Aufwandsentschädigungensind also nicht steuerfrei,soweit sie
für Verdienstausfall oder Zeitverlustgewährtwerdenoder die mit der
Tätigkeit verbundenenAufwendungen übersteigen. Insoweit sind sie
wie andereEinkünfte zu versteuern,weil sie die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Empfängererhöhen.

Bei der Rechtsanwendung und Gesetzesänderungen ist auch die
höchstrichterliche Rechtsprechung zu beachten.Danach ± zuletzt
auchdurch BeschlussdesBundesverfassungsgerichtsvom 11.Novem-
ber 1998(2 BvL 10/95),BStBl1999II S.502± ist esdemGesetzgeber
und anderen Staatsorganenvon Verfassungswegen verwehrt, (Er-
werbs-)Einkünfte als ¹Aufwandsentschädigungenªzu deklarierenund
hierdurch von der Besteuerungauszunehmen.In verfassungskonfor-
mer Auslegungkönnen nach §3 Nr. 12 Einkommensteuergesetznur
steuerlichabziehbareBetriebsausgabenoder Werbungskostensteuer-
frei erstattetwerden.

Im Übrigen ist eszutreffend,dassauf Initiative der Bundesregierung
ab dem Kalenderjahr 2002 der steuerfreieHöchstbetrag für aus öf-
fentlichenKassenan öffentliche Dienste leistendePersonengezahlte
Aufwandsentschädigungen,die nicht durch Gesetzoder Rechtsver-
ordnung bestimmt sind, auf bis zu 154Euro monatlich angehoben
wurde (R 13 Abs.3 Lohnsteuer-Richtlinien). Solltendie tatsächlichen
Aufwendungen im EinzelfalldensteuerfreienBetragübersteigen, kön-
nen die Aufwendungen wie bisher nachgewiesenund steuerlichbe-
rücksichtigtwerden.

Nach §14 Viertes Buch Sozialgesetzbuch(SGBIV) sind steuerfreie
Aufwandsentschädigungenkein Arbeitsentgelt im Sinneder Sozialver-
sicherung.Hierfür sind keineBeiträgezu zahlen.Eine ¾nderungdes
Sozialgesetzbucheswar somit nicht erforderlich. Sofern eine Steuer-
freiheit der Aufwandsentschädigungennicht gegebenist, unterliegen
diesewie jedesandereArbeitsentgelt in der Sozialversicherung der
Versicherungspflicht.

Für kurzfristige geringfügigeBeschäftigungen,die auf längstenszwei
Monateoder50Arbeitstageim Jahrbegrenztsind,besteht± unabhän-
gig von der Höhe deserzieltenArbeitsentgelts± Sozialversicherungs-
freiheit, soferndiesenur gelegentlichund nicht berufsmäûigausgeübt
wird. Bei Überschreitung der Grenzender kurzfristigenBeschäftigung
bestehtVersicherungspflicht, soweit nicht eine geringfügigentlohnte
Beschäftigung (§8 Abs.1 Nr. 1 SGBIV) vorliegt.

15. Abgeordneter
Bartholomäus
Kalb
(CDU/CSU)

Bei welchenVeranstaltungenhat die Bundesre-
gierungder DeutschenPost AG seit 1999die
Möglichkeit der Mitwirkung eingeräumt(z.B.
durch Ständewie am Tag der offenenTür der
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Bundesministerien),und welcheVergütunghat
die DeutschePost AG dem Bund dafür gelei-
stet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 17. April 2002

Die Bundesregierung hat der DeutschenPostAG anfolgendenVeran-
staltungeneineMitwirkung eingeräumt:

Bei den Eröffnungsveranstaltungenfür Medienvertreter des Presse-
und Informationsamtesder BundesregierunganlässlichdesEU-Gip-
fels und desG8-Gipfelsin Köln im Jahr 1999war die DeutschePost
AG einervon zweiHauptsponsoren.Die Sponsorenhabendie Kosten
dieserVeranstaltunggetragenund ihre Unternehmenwährenddieser
Veranstaltungenpräsentiert.Steuermittel wurden für dieseVeranstal-
tungen nicht aufgewendet.Eine Vergütung der DeutschenPost AG
wurde nicht vereinbart, weil Sponsorleistungen, die der Höhe nach
von der DeutschenPost AG nicht beziffert wurden, den Wert eines
fiktiven Honorarsmindestenserreichthaben.

Das Bundesministeriumfür Umwelt, Naturschutzund Reaktorsicher-
heit arbeitet im Zusammenhang mit der Erstellung und Herausgabe
der Sonderpostwertzeichenfür den Umweltschutzseit Jahrenmit der
DeutschenPostAG zusammen.Anlässlichder allezweiJahrestattfin-
dendenPräsentationder neuenSonderpostwertzeichenfür den Um-
weltschutzwurde in den Jahren2000 und 2002 durch die Deutsche
Post AG im Pressezentrumder Bundesregierung in Berlin ein Infor-
mationsstandausgestaltetund betriebensowie ein kleiner Empfang
ausgerichtet.Die Kosten für dieseAktivitäten wurden von der Deut-
schenPostAG getragen.

Im Bundesministerium für Verkehr, Bau-und Wohnungswesenfand
im Jahr2002eineInformationsveranstaltungalsGemeinschaftsaktion
zusammenmit demADAC und der DeutschenPostAG zur Thematik
¹Bewusstfahren± Sprit sparenªstatt.Es gabkeineVergütungseitens
der DeutschenPostAG andasMinisterium.

Das Bundesministerium der Finanzenhat an den Tagender offenen
Tür in den Jahren1999,2000und 2001seineAufgabenund Zustän-
digkeitender Öffentlichkeit vorgestellt.Hierunter fällt auchdie Her-
ausgabeder Postwertzeichen.Für die Öffentlichkeit ist jedoch nicht
nur die Zuständigkeit für die Herausgabeder Postwertzeichenvon
Interesse,sonderndasThemainsgesamt: von der Motivauswahl über
die Produktion bis hin zum Sammlerservice. Das Bundesministerium
der Finanzenhat daherweitere,an demProduktionsprozessbeteiligte
Einrichtungen eingeladen(Bundesdruckerei GmbH, DeutschePost
AG und Arbeitsgemeinschaftder freien Wohlfahrtspflege).Die Deut-
schePostAG war mit einemInfo-Busbzw. einemInfo-Zelt vertreten
und hat den Besuchern den Vertrieb und Sammlerservice für Post-
wertzeichenvorgestellt. Die Teilnahme erfolgte auf Einladung des
Bundesministeriumsder Finanzenund daherohneVergütung.
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16. Abgeordneter
Dr. Michael
Meister
(CDU/CSU)

Welche Haltung nimmt die Bundesregierung
zu der von EU-Seite vorgeschlagenen Wein-
steuer-Harmonisierungbzw.geplantenEinfüh-
rung einerHöchststeuer auf Wein ein?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 15. April 2002

Die Kommissionüberprüft derzeitdie Mindeststeuersätzefür Alkohol
und alkoholischeGetränke. Derzeit liegen weder ein Ergebnisnoch
ein offizieller ¾nderungsvorschlagder Kommissionvor.

Die Bundesregierung steht der Einführung einespositiven Mindest-
steuersatzesfür Wein ablehnendgegenüber.

17. Abgeordneter
Dr. Peter
Ramsauer
(CDU/CSU)

Wie beurteiltdie Bundesregierung, dassdie eu-
ropäischeKreditwirtschaft (lt. Frankfurter All-
gemeineZeitung vom 5. April 2002) erst bis
zum Jahr 2010alle ZahlungeninnerhalbEuro-
pasals inländischebehandelnund ähnlich ko-
stengünstigabwickeln will wie Inlandszahlun-
gen, der Binnenmarktrat vom 26.November
2001aberbereitszum 1. Juli 2002bzw. 1. Juli
2003eineGebührenbegrenzungvorsieht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 19. April 2002

Ihre Fragedeutetauf einenvermeindlichen Widerspruchbei denTer-
minen für die kostengünstige Abwicklung von grenzüberschreitenden
Zahlungenin Euro hin, der jedochnicht gegebenist.

Die Verordnung (EG) Nr. 2560/2001des EuropäischenParlaments
und des Rates vom 19.Dezember 2001 über grenzüberschreitende
Zahlungenin Euro soll sicherstellen,dassfür dieseZahlungenund für
Euro-Zahlungen innerhalb einesMitgliedstaatesdie gleichenGebüh-
ren erhoben werden, wenn die sonstigenin dieser Verordnung ge-
nannten Bedingungenerfüllt sind. Der Grundsatz der Gebühren-
gleichheitgilt abdem1. Juli 2002für bestimmtegrenzüberschreitende
elektronischeZahlungsvorgängein Euro, wie z.B. bei einer Zahlung
mittelsKreditkarte, und ab dem1. Juli 2003für grenzüberschreitende
Überweisungenin Euro, zunächstjeweils bis zu einem Betrag von
12500 Euro, ist jedochnicht auf gedruckteSchecksanzuwenden,da
sie sich aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht so effizient wie andere,
insbesondereelektronischeZahlungsmittelbearbeiten lassen.Die Bun-
desregierung hat dieserVerordnung im Binnenmarktrat am 26.No-
vember2001zugestimmt.Durch die Verordnungwerdenzwardie Ge-
bührenfür bestimmteZahlungsvorgängehoheitlichbegrenzt,nicht je-
dochdie rechtlichenund organisatorischenVoraussetzungenfür einen
einheitlichen, durchgängig elektronisch abgewickelten bargeldlosen
Zahlungsverkehr geschaffen,der in den Ländern der Europäischen
Union noch sehr unterschiedlichenGewohnheitenfolgt. Uneinheitli-
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cheStandardsund Abwicklungssystemesind jedochwesentlicheUrsa-
chenfür die bislangunterschiedlichenGebührenbei In- und Auslands-
zahlungsvorgängen.

Die Initiative der Spitzenverbändeder europäischenKreditwirtschaft
zielt nun offenbar darauf ab, den europäischenZahlungsverkehr neu
zu organisieren und eineeinheitlicheInfrastruktur zu schaffen,indem
beispielsweisedie Abwicklungssystemevereinheitlicht,die Scheckzah-
lung nicht mehrunterstütztoderabgeschafft,neueStandardswie etwa
neueKontonummern und Bankleitzahlen eingeführtsowiedie Formu-
lare und der Lastschrifteneinzug vereinheitlicht werden.Durch diese
Maûnahmensollendie notwendigenVoraussetzungengeschaffenwer-
den, um alle grenzüberschreitenden Transaktionenin der Europäi-
schenUnion durchgängigautomatischund damit ähnlichkostengüns-
tig abwickelnzu können, wie die Inlandszahlungen; denn die durch
die Verordnungfestgeschriebene Gebührenbegrenzunggilt nur für be-
stimmteZahlungsvorgängeund berücksichtigtderzeitmöglicherweise
nicht immer die tatsächlichentstehendenKosten.

Die Bundesregierung begrüût es, dass die europäischeKreditwirt-
schaftihre Bemühungenum eineVereinheitlichung der europäischen
Zahlungssystemenunmehroffenbar gezieltvorantreibenwill, um da-
durch auch die Bearbeitungskosten für alle grenzüberschreitenden
Zahlungenin Euro zu senkenund ein reibungslosesFunktionierendes
Binnenmarkteszu erreichen.Damit kommt die Kreditwirtschaft einer
vom Bundesminister der Finanzen,HansEichel,schonim letztenJahr
aufgestelltenForderungnunmehrendlichnach.Der in der Pressever-
öffentlichungfür dasErreichendieserZiele genannteZeitrahmenbis
zum Jahr 2010ist nachmir vorliegenden Informationen lediglich ein
Richtwert für die Erreichung eines einheitlichenZahlungsverkehrs-
raumsunter Einbeziehungnicht nur der grenzüberschreitendenZah-
lungen,sondernwo nötig auch desangepasstenInlandszahlungsver-
kehrs, zum Beispieldurch Einführung neuer elektronischerSysteme
und neuerFormulare.

18. Abgeordneter
Carl-Ludwig
Thiele
(FDP)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
die schon jetzt in einer Reihe von deutschen
Städtenund Regionenagierenden¹händlerü-
bergreifendenBonussystemeª auchdannnicht
die tatbestandlichenVoraussetzungendeselek-
tronischen Geldes im Sinne des neuen §1
Abs.14 des Gesetzesüber das Kreditwesen
(KWG) erfüllen, wenn die teilnehmenden
Händler die Werteinheiten von der ausgeben-
denStelle,etwaeinerWerbegemeinschaftoder
einem örtlichen Energieunternehmen, gegen
einen Buchgeldbetrag in Euro entgegenneh-
men, um sie den Kunden mit einem festen
Nennwert in Euro auf derenChipkartealsBo-
nuspunktezu speichern,die danndazuberech-
tigen, sie bei einemder teilnehmenden Händ-
ler alsZahlungsmittelzum Erwerb von Waren
oderDienstleistungen einzusetzen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 23. April 2002

Ja.

19. Abgeordneter
Carl-Ludwig
Thiele
(FDP)

Falls ja, stelltdie Ausgabeund Verwaltung die-
ser Werteinheiten dann auch nach In-Kraft-
Treten des 4. Finanzmarktförderungsgesetzes
kein bankerlaubnispflichtigesGeschäftdar?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 23. April 2002

Auch Rabattsysteme, die vorsehen,dassKundenkarteninhaber ihre
bei verschiedenen teilnehmendenHändlern gesammeltenund auf der
Karte aufgelaufenen Bonuspunktegegenden Bezugvon Waren oder
Dienstleistungen bei einem der teilnehmendenHändler eintauschen
können, werden nicht dem künftigen Bankgeschäftstatbestanddes
E-Geld-Geschäftesdes§1 Abs.1 Satz2 Nr. 11KWG unterfallen.

Der Tatbestand desneuen§1 Abs.1 Satz2 Nr. 11 KWG teilt sichauf
in die Ausgabeund die VerwaltungdeselektronischenGeldes.

a) AusgabedeselektronischenGeldes

Unter der AusgabedeselektronischenGeldesist unter Hinzuziehung
desTatbestandsmerkmalsNr. 2 ¹gegenEntgegennahme einesGeldbe-
tragesª in der neuenE-Geld-Definition des§1 Abs.14 KWG dahin
gehendauszulegen,dasszunächstein unmittelbarer Umtausch von
Bar- oder Buchgeldin E-Geld stattfinden muss.In der Praxis heiût
dies,dassder Karteninhaber Bar-oder Buchgeldin gleichemWert ge-
genelektronischesGeld eintauschtund diesesauf demelektronischen
Datenträger gespeichertwird. Ein Rabattsystemgibt demnachkein
elektronischesGeld aus,daesander Unmittelbarkeit fehlt.

b) VerwaltungdeselektronischenGeldes

Bei der VerwaltungdeselektronischenGeldesist insbesonderean die
sog.Forderungsabrechnungssystemezu denken.Bei diesenwerdenim
Voraus bezahlteWertguthabenverwaltet und im Hintergrund über
Konten abgerechnet.

Rabattkartensystemefallendannnicht unter die Tatbestandalternative
der Verwaltung, wenndie alsRabattegutgeschriebenenWerteinheiten
unmittelbar auf dem DatenträgerdesKunden elektronischabgespei-
chert werden.In diesemFall kann der Karteninhaberdas elektroni-
scheGeld für seineZweckefür Bezahlvorgängewie Bargeldnutzen,
und eskann so auch kein Solvenzrisikoauf Seitender verwaltenden
Stellebestehen,dader KarteninhaberdaselektronischeGeld besitzt.
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20. Abgeordneter
Carl-Ludwig
Thiele
(FDP)

Falls nein, käme dann nach Auffassung der
Bundesregierung die Ausnahmeregelung des
neuen§2 Abs.5 Satz1 KWG für diesehänd-
lerübergreifenden Bonussysteme zur Anwen-
dung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 23. April 2002

Die Antwort erübrigt sichaufgrundder Antwort zu Frage19.

21. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Wie ist der Standder Verhandlungen überden
Erwerb desim Bundesbesitzbefindlichenehe-
maligen Kasernengeländes in Lahr durch die
Stadt Lahr, und wann ist mit einemVertrags-
beschlusszu rechnen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 11. April 2002

In den Verhandlungen zwischenStadt und Bund über Einzelheiten
des Kaufvertragesist die Vereinbarungüber die Kostenbeteiligung
des Bundesan der Beseitigung von Kampfmitteln aus der Zeit bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegesnoch zu treffen. Um das damit
verbundeneKostenrisikozutreffendabzuschätzen,ist einegründliche
Gefährdungsabschätzungmit daraus resultierendem Räumkonzept
notwendig.

Beideswird voraussichtlich Ende Mai 2002 vorliegenkönnen,wenn
zuvor notwendigeAbstimmungenmit dem Kampfmittelbeseitigungs-
dienstdesLandeserfolgt sind.Danachsollendie Vertragsverhandlun-
genmit der StadtLahr unverzüglichfortgesetztwerden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie

22. Abgeordneter
Dr. Uwe-Jens
Rössel
(PDS)

Welche Position vertritt die Bundesregierung
zu einer möglichenBundesbürgschaft für Ver-
eine der Bundesliga infolge des wirtschaftli-
chenNiedergangsdesKirch-Konzerns?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 24. April 2002

Die Bundesregierung plant keine Bürgschaftfür Bundesliga-Vereine.
Die DeutscheFuûball Liga GmbH verfolgt ihre diesbezüglichen Son-
dierungenbei der Bundesregierung nicht weiter.
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Bei den Überlegungen ging esdarum zu sondieren,ob und inwiefern
die gemeinnützigen Aufgaben der Bundesliga-Vereine im Falle plötz-
licher Zahlungsausfällegesichertwerdenkönnten.Dabei hat die Auf-
merksamkeitder Bundesregierungund der DeutschenFuûball Liga
GmbH vor allemdenVereinengegolten,derenAktivitäten auûerhalb
desProfibetriebesin besonderemMaûegefährdetseinkönnen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

23. Abgeordneter
Peter Harry
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Aus welchemGrund hat esdie Bundesministe-
rin für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft, Renate Künast, durch ihre
persönlicheReferentin ablehnenlassen,dass
ihr mehr als40000 durch das¹Forum Naturª
gesammelteUnterschriften¹Für einenachhal-
tige Nutzung von Land-Wald-Gewässernª
überreichtwerden,und wasgefällt ihr an den
10 Forderungen,die von denüber 40000Bür-
gernunterzeichnetwordensind,nicht?

Antwort der Bundesministerin Renate Künast
vom 22. April 2002

Mit Schreibenvom 26.Februar 2002bat Prof. F. Fahrtmann,Vorsit-
zenderdesVereins¹Forum Naturª, um einenTermin für die Überga-
be von Unterschriften ¹Für eine nachhaltigeNutzung von Land-
Wald-Gewässernª. Mittlerweile hat Prof. F. Fahrtmannmit Schreiben
vom 5. April 2002 allerdings um einen Übergabetermin bei einem
meinerStaatssekretäre oder Abteilungsleitergebeten,da er ¹offen ge-
standen± gar nicht ernsthaftdamit gerechnethat, dassunsdie Minis-
terin zur Übergabeder Unterschriftenlistenselbstempfangenwürde.ª

Auf Grund einer Vielzahlvon bereitszugesagtenTerminverpflichtun-
gen in den letzten Wochen,darunter auch Auslandsreisen,habe ich
denTermin durchmeinePersönlicheReferentinabsagenlassen.

24. Abgeordneter
Dr. Michael
Meister
(CDU/CSU)

Was waren die Beweggründedafür, warum
Eigenleistungen mit Blick auf die Grundsätze
für die Förderung der Dorferneuerung im
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ¹Verbes-
serungder Agrarstuktur und desKüstenschut-
zesªnicht mehranerkanntwerden?

DeutscherBundestag± 14.WahlperiodeDrucksache 14/8944 ± 16±



Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 18. April 2002

Private Zuwendungsempfänger können im Rahmen der Förderung
von Maûnahmen der Dorferneuerung durch die Gemeinschaftsauf-
gabe¹Verbesserungder Agrarstruktur und desKüstenschutzesª seit
dem Jahr 2000nur noch tatsächlichentstandeneKosten (Notwendig-
keit von Rechnungsbelegen)auf dasförderfähigeInvestitionsvolumen
anrechnenlassen.Tendenziell soll dieseim Herbst 1999 durch den
PLANAK beschlossene ¾nderungder Förderbestimmungenzu einer
StärkungdesregionalenHandwerksund damit zur Sicherungvon Ar-
beitskräftendienen.Gleichzeitigsoll der erheblicheKontrollaufwand
bei der AnrechnungunbarerEigenleistungenreduziertwerden.

EigeneArbeitsleistungenvon Gemeinden, Gemeindeverbänden,Teil-
nehmergemeinschaftenund ihren ZusammenschlüssennachdemFlur-
bereinigungsgesetz(FlurbG), Beteiligtenund ihren Zusammenschlüs-
sennach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG), Wasser-
und Bodenverbändensowievon Vereinen,die denStatusder Gemein-
nützigkeiterfüllen,könnenweiterhinmit bis zu 60%desBetrages,der
sich bei Vergabeder Leistungenan ein Unternehmen (ohne Berech-
nungder Umsatzsteuer)ergebenwürde,berücksichtigt werden.

Die Neuregelung entsprachbereits im Jahr 1999 der Praxis in der
Mehrzahlder Bundesländer.

25. Abgeordneter
Heinrich-Wilhelm
Ronsöhr
(CDU/CSU)

Wie wertet die Bundesregierungden Beitrag
der Landwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft,
indem sie Gülle und Mist auf ihren Feldern
verwertet und damit die Bodenfruchtbarkeit
erhöht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 5. April 2002

Die zweckbestimmte und im SinneeinergutenfachlichenPraxissach-
gerechteVerwertungvon Wirtschaftsdüngern tierischerHerkunft als
Düngemittelführt Nährstoffe,die bereitsim Betriebskreislauf vorhan-
densind,einererneutenVerwertungzu,erspartdamit denNeueintrag
von NährstoffenausMineraldüngern und schontknappeRessourcen
(z.B. cadmiumarmesMineraldüngerphosphat).

Darüber hinausfördert die mit Flüssig-und Festmistden Feldernzu-
geführteorganischeSubstanzdie biologischeAktivität der Böden,rei-
chert den Humusgehaltan und dient demzufolgeder Erhöhung und
Sicherungder Bodenfruchtbarkeit. Im Sinne vorbeugendenBoden-
schutzeslegt die Bundesregierung Wert darauf,dassEinträgebedenk-
licher StoffeauchüberFlüssig-und Festmistsoweitwiemöglicheinge-
schränktwerden.Bei den in Vorbereitung befindlichen Novellierun-
gender Dünge-und der Düngemittelverordnung ist diesbereitsvorge-
sehen.
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26. Abgeordneter
Heinrich-Wilhelm
Ronsöhr
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass die
Düngerverwertung von Gülle und Mist gerade
im ökologischenLandbauunverzichtbar ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 5. April 2002

Die besondereBedeutungder Wirtschaftsdüngerfür denÖkolandbau
ergibt sich aus ihrer Eigenschaft als wesentlicheNährstoffquelle.
GleichwertigeAlternativen stehennicht zur Verfügung.Diesesist der
Bundesregierung bekannt. Auf die Beantwortungzu Frage25 wird
verwiesen.

27. Abgeordneter
Heinrich-Wilhelm
Ronsöhr
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierungdie Problematik der
Paramyxovirus-Infektion der Brieftauben be-
züglichihrer Verbreitungund der dadurchher-
vorgerufenenTierverlustebekannt?

28. Abgeordneter
Heinrich-Wilhelm
Ronsöhr
(CDU/CSU)

Wie ist die Position der Bundesregierung zu
einerEU-weitenBekämpfung der Paramyxovi-
rus-Infektion und welcheMaûnahmen veran-
lasstsiediesbezüglich?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 23. März 2002

Seit 1983 hat der Verband DeutscherBrieftaubenzüchtere.V. seine
Mitglieder verpflichtet,Brieftauben gegendie Paramyxovirus-1-Infek-
tion der Brieftauben zu impfen. Die Impfung gewährt einen guten
Schutz,so dassdurch die Impfung Verlustevermiedenwerdenkön-
nen. In Deutschlandsind nur einzelneErkrankungsfälleund damit
einzelneTierverlustebekanntgeworden.

Der Weltverbandder Brieftaubenzüchter erörtert zurzeiteineflächen-
deckendeImpfung für die Brieftauben,die an internationalenFlügen
teilnehmen.Eine staatlicheBekämpfung ist nicht erforderlich.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Sozialordnung

29. Abgeordneter
Thomas
Dörflinger
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung von der schweizerEid-
genossenschaft über die derzeit dort in der
Vernehmlassung befindliche 11. Revision der
Alters- und Hinterlassenenversicherung/Invali-
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denversicherung und ihre möglichen Auswir-
kungen auf deutscheGrenzgängerinnenund
Grenzgänger informiert worden, und in wel-
cher Form hat die Bundesregierung hierzu
Stellunggenommen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 17. April 2002

Die Bundesregierung ist im Rahmender Vernehmlassung im Vorfeld
der parlamentarischen Beratungen zur 11.AHV-Revision von der
schweizerischenEidgenossenschaft nicht offiziell um ihre Stellungnah-
me hierzu gebetenworden. Ihr sind aber die geplantenMaûnahmen
ausallgemeinzugänglichenQuellenbekannt.

Nach denVorschlägendesSchweizer Bundesratesstehenim Rahmen
dieserRevisionvor allemzweiZweckeim Vordergrund:Eine Konso-
lidierung der AHV- und IV-Finanzierung (insbesondere durch Erhö-
hung der Mehrwertsteuer)und eineFlexibilisierung desRentenalters.
Auûerdem ist vorgesehen,das Rentenalterfür Männer und Frauen
anzugleichen, die Voraussetzungen für die Witwenrente an die der
Witwerrenteanzupassenund den normalenRhythmusder Rentenan-
passungvon 2 auf 3 Jahrezu verlängern.

DieseMaûnahmenwürden im Prinzip alle Versichertender AHV/IV
unabhängigvon ihrem Wohnsitz in gleicher Weise treffen. Für die
Ehefrauenvon Grenzgängernin die Schweizsind aber naturgemäû
die geplantenEinsparungenbei der Witwenrente von besonderemIn-
teresse;dieseEhefrauenkönnen nicht von dem durch die 10.AHV-
Revision eingeführtenRentensplitting profitieren und sind deshalb
an der Aufrechterhaltung einer ausreichendenHinterbliebenenversor-
gung in besonderemMaûe interessiert.Allerdings sind insoweit lang-
fristige Übergangsregelungenvorgesehen,d.h. für Frauen, die im
Zeitpunkt desInkrafttretens der Revisionälter als 50 Jahresind, soll
dasalte Recht weitergelten (diesbetrifft sowohl laufendeRentenwie
auchNeuverwitwungen).

Derzeit wird die Revisionim Parlamentberaten;esist denkbar,dass
im Zuge dieserBeratungen noch weitere Schutzmaûnahmen für die
betroffenenWitwen beschlossen werden.So hat z.B. der Nationalrat
sich dafür ausgesprochen, nur für Frauen ohne Kinder die Witwen-
renteaufzuhebenund für die übrigenWitwen die Anspruchsberechti-
gungbeizubehalten,bissiedasRentenalter erreichthaben.

30. Abgeordneter
Manfred
Heise
(CDU/CSU)

Wie gedenkt die Bundesregierung dem Be-
schlussdes Ersten Senatsdes Bundesverfas-
sungsgerichtsvom 21.November 2001 hin-
sichtlichder Dienstbeschädigungsteilrentenfür
denZeitraum zwischen1991und 1996gerecht
zu werden,und welchekonkretenMaûnahmen
hat die Bundesregierung diesbezüglichbereits
unternommen bzw. will sie noch unterneh-
men?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Mascher
vom 23. April 2002

Mit demBeschlussvom 21.November2001,veröffentlicht am 14.Fe-
bruar 2002, hat das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit
des§ 9 Abs.1 Nr. 2 Satz2 und des§11 Abs.2 und Abs.5 Satz2 des
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes(AAÜG) mit
dem Gleichbehandlungsgebotdes Artikels 3 Abs.1 GG festgestellt,
soweitbei der Anwendung dieserVorschriften in der Zeit vom 1. Au-
gust1991bis zum 31.Dezember1996Dienstbeschädigungsteilrenten
nebenAltersrentennicht gewährtwurden.

DasBundesverfassungsgericht bestätigt,dassesdemGesetzgeber ver-
fassungsrechtlich nicht verwehrt war, die Entschädigungfür Arbeits-
unfälleausder Sozialversicherungder ehemaligenDDR in die gesetz-
liche Unfallversicherungüberzuleiten, bei den Dienstbeschädigungen
der Versorgungsberechtigtendagegendavonabzusehenund eineSon-
derregelungzu schaffen.

Das Bundesverfassungsgerichterkennt ferner an, dassder Gesetzge-
ber mit dem Gesetz über einen Dienstbeschädigungsausgleichaus
demJahre1996die mit denobengenanntenRegelungenverbundenen
Härten beseitigthabe,allerdingserst mit Wirkung ab dem 1. Januar
1997und nicht für ehemaligeAngehörigedesMinisteriumsfür Staats-
sicherheitder ehemaligenDDR.

Der Beschlussdes Bundesverfassungsgerichtshat dem Gesetzgeber
keinebestimmteLösungvorgegeben.

DasBundesverfassungsgerichthat denGesetzesauftragnicht befristet.

Die für diesenFragenkreis zuständigenBundesressorts erörtern zur-
zeit die ausdem BeschlussdesBundesverfassungsgerichtszu ziehen-
den gesetzgeberischen Konsequenzen. In diesem Zusammenhang
wird insbesondere zu entscheidensein, welche Leistungen für den
fraglichenZeitraum in der Vergangenheit vorgesehenwerdensollen,
auf welchePersonengruppen sich die gesetzlicheRegelungbeziehen
soll und welcheRegelungenfür den BereichdesSonderversorgungs-
systemsdes ehemaligenMinisteriums für Staatssicherheitder DDR
gewähltwerdensollen.Konkrete AussagenzumInhalt der gesetzgebe-
rischenKonsequenzen könnendeshalbgegenwärtignochnicht getrof-
fen werden.

31. Abgeordneter
Dr.-Ing. Rainer
Jork
(CDU/CSU)

Inwieweit sindnachKenntnisder Bundesregie-
rung auch kleinere Baubetriebe gezwun-
gen, Mitglied in der Zusatzversorgungskasse
(ZVK) zu sein, und welcheAlternativen gibt
es?

32. Abgeordneter
Dr.-Ing. Rainer
Jork
(CDU/CSU)

WelcheMöglichkeiten existierennach Kennt-
nis der Bundesregierung für einenkleinenmit-
telständischen Betrieb der Bauwirtschaft in
den neuenBundesländern, die Mitgliedschaft
in der ZVK zu kündigen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 23. April 2002

Die Tarifvertragsparteien des Baugewerbes haben für ihren Wirt-
schaftszweigzwei Sozialkassengeschaffen,die Zusatzversorgungskas-
se desBaugewerbes VVaG (ZVK) und die Lohnausgleichskasseder
Bauwirtschaft (ULAK). Die beiden Sozialkassensind keine staatli-
chen Institutionen, sonderngemeinsameEinrichtungender Tarifver-
tragsparteiendesBaugewerbes.DerartigeEinrichtungenkönnennach
§4 Abs.2 desTarifvertragsgesetzes(TVG) in einemTarifvertrag vor-
gesehenund geregeltwerden.Tarifverträge, die die Tarifvertragspar-
teienkraft der ihnen durch Artikel 9 Abs.3 desGrundgesetzeseinge-
räumten Tarifautonomie in eigenerVerantwortung abschlieûen, bil-
dendamit die Rechtsgrundlagefür die Zuständigkeit,die Aufgabenei-
ner gemeinsamen Einrichtung und dasvon ihr zu beachtendeVerfah-
ren.Die ZVK fungiert dabeialsEinzugsstellefür beideSozialkassen.

Die für die SozialkassendesBaugewerbesmaûgebendenTarifverträge
sindvom Bundesministeriumfür Arbeit und Sozialordnung gemäû§5
Abs.4 TVG für allgemeinverbindlich erklärt worden. Dies bedeutet,
dassdie RechtsnormendieserTarifverträgeauf alle Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, auchdie nicht organisierten,im jeweiligenGeltungsbe-
reichausgedehntwurden.

Die Allgemeinverbindlicherklärung der Sozialkassen-Tarifverträgefür
das Baugewerbewurde ausgesprochen, weil sowohl der Tarifaus-
schuss,dem Vertreter der Spitzenorganisationender Arbeitgeberund
der Arbeitnehmerangehören,alsauchdasBundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung diesealsim öffentlichenInteressegebotenan-
erkannthaben.DiesgeschahausdennachstehendenErwägungen:

Der Bundesrahmentarifvertrag und der Tarifvertrag über dasSozial-
kassenverfahren enthaltenRegelungsbereiche, derenGeltung für alle
Arbeitgeber und Arbeitnehmer desBaugewerbes im öffentlichen In-
teresseliegt. So sichertdie Urlaubsregelungdem einzelnenBauarbei-
ter auchdann einenzusammenhängendenJahresurlaub, wenn er das
Arbeitsverhältnis einmal oder mehrmalsim Jahr wechselt.Die Lohn-
ausgleichsregelung enthältdie notwendigeErgänzungder gesetzlichen
Regelungzur Förderung der ganzjährigenBeschäftigung in der Bau-
wirtschaft.Die Zusatzversorgunggleicht Nachteileder Bauarbeitneh-
mer in der gesetzlichenRentenversicherung aus,die auf der bautypi-
schenunständigenBeschäftigungder Arbeitnehmerschaft diesesGe-
werbezweiges beruhen.Der Tarifvertrag über die Berufsbildung ver-
bessertdie Attraktivit ät der Ausbildungin der Baubrancheund sichert
zugleichderenQualität.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

33. Abgeordneter
Dietrich
Austermann
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dassaufgrund einer Anweisung
desBundesministers der Verteidigung,Rudolf
Scharping, einige ausgewählte Zahnarztgrup-
pen der Bundeswehrgezwungenwerden sol-
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len, die zahntechnischeVersorgung ihrer Pa-
tienten versuchsweise und als Pilotprojekt in
Polenherstellenzu lassen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 23. April 2002

Eine unmittelbare AuftragsvergabezahntechnischerArbeiten nach
PolendurchzahnärztlicheBehandlungseinrichtungender Bundeswehr
ist derzeit weder vorgesehen,noch gibt es dazu eine entsprechende
AnweisungdesBundesministeriumsder Verteidigung.

Tatsacheist, dassder Bundeswehrseit geraumer Zeit u. a. ein Ange-
bot der Firma eumedicaGmbH, einem zahntechnischen Meisterbe-
trieb aus30974Wennigsen (Kreis Hannover)vorliegt,welchesdie üb-
liche Bundeseinheitliche Laborpreisliste (BEL II) für zahntechnische
Arbeiten um zirka 40 Prozent unterbietet.DiesesgünstigeAngebot
basiertoffenbar auf der Inanspruchnahme von polnischenSubunter-
nehmen.Die abschlieûende Qualitätskontrolle wird jedoch durch ei-
nen Zahntechnikermeisterin Deutschlanddurchgeführt. Nebeneiner
verlängertenGarantiefrist von vier statt der üblichenzwei Jahreliegt
eineErklärung über die ausschlieûlicheVerwendung CE-zertifizierter
ProduktenachdemdeutschenMedizinproduktegesetzvor.

34. Abgeordneter
Dietrich
Austermann
(CDU/CSU)

Teilt der Bundesminister der Verteidigung,Ru-
dolf Scharping,die Einschätzung, dasser mit
dieser Maûnahme massiv in das Vertrauens-
verhältniszwischenArzt und Patienteingreift,
die Soldatender Bundeswehr zu Versuchsob-
jekten degradiert und die ihnen zustehende
freie Heilfürsorgeaushebelt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 23. April 2002

Es ist gegenwärtignicht beabsichtigt,das Prinzip der im Regelfall
regionalenAuftragsvergabeaufzugeben, allerdingssind bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge neben fachlichen auch wirtschaftliche
Gesichtspunktezu berücksichtigen.Dies war Anlassfür eine Auffor-
derungan die zahnärztlichen Behandlungseinrichtungender Bundes-
wehr an den StandortenTarp und Bremerhaven, auszugsweisezahn-
technischeLeistungenan besonderspreisgünstigeAnbieter zu ver-
geben,um Erkenntnisseüber Qualität und Leistungenzu gewinnen.
Ihre Befürchtungeiner Beeinträchtigung desVertrauensverhältnisses
zwischenZahnärztenund Patientenoder gar derenHerabstufungzu
Versuchsobjekten ist ausden genanntenGründen ausSicht desBun-
desministeriumsder Verteidigungnicht gegeben.
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35. Abgeordneter
Wolfgang
Börnsen
(Bönstrup)
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, wie im ¹Flens-
burger Tageblattª vom 10.April 2002 darge-
stellt, ihre Absicht aufzugeben,drei in Afgha-
nistan benötigte Minenräumfahrzeuge nicht
bei einem teureren schwedischenUnterneh-
men zu kaufen, sondern bei der günstigeren
FlensburgerFahrzeugbaugesellschaftin Flens-
burg,um im eigenenLand Arbeitsplätzebei ei-
nem Unternehmenzu sichern,dasin den letz-
ten Jahrenbereitsunter drastischenEinbuûen
wegender Einschränkung öffentlicher Aufträ-
gegelittenhat?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Schulte
vom 17. April 2002

Die Bundesregierung hat über die Beschaffung(Kauf/Miete) von
Minenräumfahrzeugenfür denEinsatzin AfghanistannochkeineEnt-
scheidunggetroffen. Die Auswahl innerhalb der möglichen Alterna-
tiven, zu denenauchder ¹Minebreakerª der Fa. FFG gehört, erfor-
dert weitereErprobungen.

36. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wie begründetdie Bundesregierungihre Über-
legungen,das in Holzdorf stationierteIV. Ba-
taillon des Luftwaffenausbildungsregiments1
statt nach Wittstock ersatzweisenach Goslar
zu verlegen,vor dem Hintergrund, dassdann
am dortigen Standort gleich zwei Bataillone
liegen würden, während die geplante Auflö-
sung des II. Bataillons des Luftwaffenausbil-
dungsregiments3 in Bayreuthdamit begründet
wird, dassbei Nichtauflösung von Bayreuthin
Nordbayern mit Roth und Bayreuthzwei Ba-
taillone nur 80km voneinanderentfernt seien
und dassdieseseinezu groûeDichte darstelle,
und auf welcheHöhe schätztdie Bundesregie-
rung die bei einer Verlegungdes Holzdorfer
BataillonsnachGoslar anfallendenInstandset-
zungs-und Unterhaltskosten für die in den
30er Jahren errichteten Kasernenbautenin
Goslar?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Schulte
vom 17. April 2002

An der Absicht einerVerlegungdesIV. BataillonsdesLuftwaffenaus-
bildungsregiments1 von Schönewalde/Holzdorf nachWittstock wird
unverändertfestgehalten,da dieseEntscheidung im Zusammenhang
mit der geplantenNutzung desTruppenübungsplatzesWittstock als
Luft-Boden-Schieûplatzgetroffen wurde. Ich erwarte, dassdas dazu
laufendeAnhörungsverfahren mit einemfür die Bundeswehrpositiven
Ergebnisabgeschlossenwird.
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Überlegungen, das in Schönewalde/Holzdorf stationierte Ausbil-
dungsbataillon nachGoslarzu verlegen,bestehennicht.

37. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wie viele Ausbildungsplätze der Bundeswehr
werdenin welchenAusbildungsberufen im Be-
reich der Standortverwaltung Oldenburg im
Jahr2002gestrichen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Schulte
vom 15. April 2002

Im Zuständigkeitsbereich der Standortverwaltung Oldenburg waren
mit Stand2. April 2002folgende24Ausbildungsplätzeeingerichtet:

4 Pharmazeutisch-kaufmännischeAngestellte
beimBwKrankenhausBadZwischenahn

1 Arzthelfer
beimBwKrankenhausBadZwischenahn

1 zahnmedizinischerFachangestellter
beimBwKrankenhausBadZwischenahn

2 zahnmedizinischeFachangestellte
beimStandortSanzentrum± ZahnarztgruppeOldenburg

8 Industriemechaniker± FachrichtungBetriebstechnik
beimTechn.Betriebsdienst der StOV Oldenburg

5 Verwaltungsfachangestelltebei der StOV Oldenburgund

3 zahnmedizinischeFachangestellte
beider Zahnarztgruppe± FlaRakGruppe24Oldenburg.

Darüber hinaushaben3 Auszubildendeim BereichIndustriemechani-
ker ihre AusbildungEnde2001beendet.

Da die StOV Oldenburgaufgrundder mit der Umstrukturierung der
Bundeswehreinhergehenden personellenund strukturellen Verände-
rungenzukünftig nicht mehr die Eignung als Ausbildungsstätte nach
§22 des Berufsbildungsgesetzeshaben wird, können künftig keine
Auszubildendenin diesemBereich eingestelltwerden. Die Fortfüh-
rung der Ausbildung der verbleibenden8 Auszubildendenwird bis zu
ihrem Abschlusssichergestellt.

38. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wie viele Ausbildungsplätzewerden im Be-
reich der Standortverwaltungenin Niedersach-
senund in Deutschlandinsgesamtgestrichen,
und wie verträgt sich diese Maûnahme mit
dem Versprechender Bundesregierung, Aus-
bildungsplätze für möglichstviele Jugendliche
zu schaffen?

DeutscherBundestag± 14.WahlperiodeDrucksache 14/8944 ± 24±



Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Schulte
vom 15. April 2002

Im Bereichder Standortverwaltungenin Niedersachsen wird im Jahr
2002die Zahl der Ausbildungsplätzeum 15, bundesweitum 65 redu-
ziert.

Dennoch konnten für das Jahr 2002 bundesweit1194 Ausbildungs-
plätzein der Bundeswehrinsgesamtzugewiesenwerden.

39. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wann wird die am RandedesTruppenübungs-
platzesAltmark (Hottendorf) gebauteMuniti-
onsbeseitigungsanlagein Betriebgenommen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 22. April 2002

Die thermischeMunitionsentsorgungsanlageam Truppenübungsplatz
Altmark wird nach erfolgreichem Abschlussdes derzeit laufenden
Probebetriebes voraussichtlich im September2002 den Betrieb auf-
nehmen.

40. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

In welcherHöhe wurdenöffentlicheMittel aus
welchenHaushaltenfür die Finanzierungdie-
serAnlageverwendet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 22. April 2002

Die Errichtung dieserAnlage kostet 5,048Mio. Euro und wird aus
demEpl. 14 finanziert.

41. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wie ist gewährleistet, dassdieseAnlage auch
wirklich sachgerechtausgelastetwird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 22. April 2002

Die Vernichtungder derzeit zwischengelagerten, mehrere1000 Ton-
nen umfassendenFundmunitionsbeständeund die im Rahmen der
laufenden Munitionsräumung in Altmark und auf dem Truppen-
übungsplatzAltengrabowweiterhinzu bergendeFundmunitiongaran-
tieren einesachgerechteAuslastungdieserAnlage für voraussichtlich
mindestenszehnJahre.
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42. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wie schätztdie Bundesregierung die Betriebs-
kosten dieser Anlage für die nächstenzehn
Jahreein?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 22. April 2002

Da die Anlagederzeitnur im Probebetriebbetriebenwird, fallennoch
keinevom Bundzu finanzierendenBetriebskostenan.GesicherteAus-
sagenüber die Höhe der Betriebskosten sind dahergegenwärtig nicht
möglich.

43. Abgeordneter
Bernd
Siebert
(CDU/CSU)

Wie hoch sind die Kosten für die Mitnahme
von Hilfsgütern für private Initiativen im Rah-
men der humanitärenHilfe in Lufttransport-
mitteln der Bundeswehr?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 19. April 2002

Die Kosten für die Mitnahme von Hilfsgütern für private Initiativen
im Rahmender humanitären Hilfe in Lufttransportmitteln der Bun-
deswehrbetragen3 Euro pro Kilogramm.

44. Abgeordneter
Bernd
Siebert
(CDU/CSU)

Mit welcher Begründungerhebt die Bundes-
wehr für die Beiladungvon Gütern Dritter im
Rahmender humanitärenHilfe eine anteilige
Kostenerstattung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 19. April 2002

Nach der Bundeshaushaltsordnungdarf die BundeswehrLeistungen
auûerhalb ihrer originären Aufgaben nur gegen Kostenerstattung
übernehmen.HumanitäreHilfe ist denStreitkräftennicht alsoriginäre
Aufgabe zugeordnet,sondernobliegt innerhalb der Bundesregierung
dem AuswärtigenAmt, das erforderliche Maûnahmen mit privaten
Institutionen und Initiativen koordiniert. Im Bundeshaushaltsplan
sind dem Einzelplan des Auswärtigen Amts hierfür Finanzmittel
zugewiesen.Daher kann die BundeswehrhumanitäreHilfe unterstüt-
zen,wenndasAuswärtigeAmt oderdie private Institution die Kosten
erstattet.

45. Abgeordneter
Bernd
Siebert
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung mit mir der Auffas-
sung,dassdieseKostenerstattung für eineMit-
nahmevon Hilfsgütern für private Initiativen
im Rahmen der humanitären Hilfe in Luft-
transportmitteln der Bundeswehr die Hilfsbe-
reitschaftbeeinträchtigt?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 19. April 2002

Anhaltspunkte dafür, dassdie geltendenModalitätender humanitären
Hilfe die Hilfsbereitschaft beeinträchtigen, bestehennicht. In der Re-
gelmüssenprivate Initiativen für denTransport ihrer Hilfsgüter zivile
Speditionenin Anspruch nehmenund hierfür finanzielle Mittel auf-
bringen. Die für BeiladungenbegrenztenTransportkapazitäten der
Bundeswehrkönnen unter angemessenenBedingungenbereitgestellt
werden.

46. Abgeordneter
Bernd
Siebert
(CDU/CSU)

Gibt es seitensder Bundesregierung Überle-
gungen,die Mitnahme von Hilfsgütern für pri-
vate Initiativen im Rahmen der humanitären
Hilfe in Lufttransportmitteln der Bundeswehr
kostenfrei zu gewährleisten, und wenn ja,
welche?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 19. April 2002

Das Bundesministerium der Verteidigung entscheidetjeweilsim Ein-
zelfall und einsatzbezogen, unter welchenBedingungenHilfsgüter mit
ohnehinverkehrendenmilitärischen Luftfahrzeugen in eineKrisenre-
gion befördertwerden.Soferndie zivile Infrastruktur weitgehendzer-
stört ist und die Notlage der BevölkerungunverzüglicheHilfe erfor-
dert, kommt im Einzelfall ± im dringendenBundesinteresse± ein un-
entgeltlicherTransport in Betracht.Mithin ist sichergestellt, dassauf-
grund einerBeurteilungder jeweiligenNotlageverfügbareTransport-
mittel der Bundeswehrsituationsgerechteingesetztwerden.Eine gene-
relle Kostenfreiheit ist allerdingsaus den genanntenGründen nicht
beabsichtigt.Die Bundeswehr ist zudem nicht befugt, mit privaten
SpeditionenoderFluggesellschaftenüberdenPreiszu konkurrieren.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

47. Abgeordnete
Heidemarie
Lüth
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung, dem Verein
Zeitsprung ± Büro gegen Altersdiskriminie-
rung e.V. entsprechendseiner Bitte an das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend bei der Auswertung des
ersten bundesweiten Beschwerdetageszum
Thema Altersdiskriminierung am 21.Novem-
ber 2001und der Publizierungder Ergebnisse
finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen,
und wennnein,warumnicht?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Edith Niehuis
vom 15. April 2002

Es ist beabsichtigt,dem Verein Zeitsprung± Büro gegenAltersdiskri-
minierung e.V. für die Auswertungund Dokumentation der Ergeb-
nissedeserstenbundesweiten Beschwerdetageszum ThemaAltersdis-
kriminierung am 21.November2001auf der GrundlageseinesAntra-
gesan dasBundesministerium für Familie, Senioren,Frauenund Ju-
gend eine Zuwendungzu gewähren,sofern die haushaltsrechtlichen
Voraussetzungen erfüllt sind und entsprechendeHaushaltsmittelzur
Verfügung stehen.Da aufgrund der Haushaltssituation keine Voll-
finanzierungerfolgenkann, ist der Verein zur Sicherungder Gesamt-
finanzierunggegenwärtigum weitereFinanzierungsmöglichkeitenbe-
müht. Unter diesenVoraussetzungen wurde dem Verein Zeitsprung
die finanzielleBeteiligungdesBundesministeriumsfür Familie, Senio-
ren,Frauenund Jugendbereitsin Aussichtgestellt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit

48. Abgeordnete
Eva-Maria
Kors
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die vom
Verband Deutscher Zahntechnikerinnungen
mit Schreiben an die Mitglieder des Bundes-
tagsausschusses für Gesundheit erhobenen
Vorwürfe, wonachdie Krankenkassen ihr In-
formationsrecht nach§88 Abs.2 Satz3 Fünf-
tes Buch Sozialgesetzbuch(SGBV) missbrau-
chenund entgegendemWortlaut desGesetzes
Verträgemit Einzellaboren oder Gruppen von
Laborenabschlieûen, und hat die Bundesregie-
rung Kenntnis davon, dass Krankenkassen
Zahnärzten ¹Prämienª für die Beauftragung
einesbestimmtenLaborsanbieten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Gudrun Schaich-Walch
vom 17. April 2002

Die Vorschrift des§88 Abs.2 Satz3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch
(SGBV) regelt, dassdie Krankenkassen die Versichertensowie die
Zahnärzteüber preisgünstigeVersorgungsmöglichkeiteninformieren
können. Die gesetzlicheRegelungsoll Wettbewerbauf dem Markt
für zahntechnischeLeistungenunter Einhaltungder Vorschriften zur
Qualitätssicherungermöglichen.

Die gemäû§88 Abs.2 Satz1 SGBV zwischendenLandesverbänden
der Krankenkassenund den Verbändender Ersatzkassen mit den In-
nungsverbändender ZahntechnikervereinbartenVergütungenfür die
nach dem bundeseinheitlichen Verzeichnisabrechnungsfähigenzahn-
technischenLeistungen,sindnachdemWortlaut desGesetzesHöchst-
preise(§88 Abs.2 Satz2 SGBV). DieseHöchstpreisekönnenunter-
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schrittenwerden.Dies soll nachder Intention desGesetzgebersauch
erfolgen.

Die mit demGKV-Solidaritätsstärkungsgesetz(GKV-SolG) abJanuar
1999geltendeRegelungdes§88 SGBV knüpft an dasbis Ende1997
geltendeRechtan,daseinenAusschlussvon Einzelverträgenzwischen
Krankenkassen und Laboren nicht vorsah.Wie in dem Bericht des
Bundestagsausschussesfür Gesundheitzum GKV-SolG ausgeführt,
wurdemit der Wiedereinführung desfrüherenRechtszusätzlichledig-
lich die Verbesserungder Informationsmöglichkeit für die Kranken-
kassengeregelt (Bundestagsdrucksache 14/157, BesondererTeil zu
Artikel 1 Nr. 15). Auch die Begründungzu dem Gesetzentwurf des
GKV-SolG, der die Möglichkeit zum Abschlussvon Einzel- oder
Gruppenverträgen ausdrücklichnormierte, ging von einer nur klar-
stellenden Regelung aus (Bundestagsdrucksache 14/24 zu Nr. 15
[§88]).

Esbestehtdaherkein Anlass,§88 Abs.2 SGBV wie in der Fragestel-
lung dahin gehendzu interpretieren,dassdessenWortlaut dem Ab-
schlussvon Einzelverträgen von Krankenkassen mit Dentallaboren
mit Vergütungen unterhalb der Höchstpreise entgegenstünde.Über
den Inhalt derartigerEinzelverträgekann die Krankenkassedie Ver-
sichertensowiedie Zahnärztenach §88 Abs.2 Satz3 SGBV infor-
mieren.

Die Abrechnung der Leistungen hat entsprechendden gesetzlichen
und vertraglichenVorgabenzu erfolgen.WennkonkreteAnhaltspunt-
ke dafür bestehen,dassKrankenkassendarüberhinausgehendZahn-
ärzten¹Prämienª in Aussichtstellenoder auszahlen, ist esangezeigt,
die zuständigeAufsichtsbehörde um eineÜberprüfung zu bitten. Der
Bundesregierung liegenkeine Erkenntnissevor, dassKrankenkassen
Zahnärztenderartige¹Prämienª für die Beauftragungeinesbestimm-
ten Laborsanbieten.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

49. Abgeordneter
Wolfgang
Börnsen
(Bönstrup)
(CDU/CSU)

In welcher Form unterstützt die Bundesregi-
rung vor dem Hintergrund, dass seit dem
15.April 2001die für den Tourismusund die
maritime DenkmalpflegewichtigenTraditions-
schiffe nur mit einem Sicherheitszeugnisbe-
trieben werden dürfen, diese aufgrund der
noch ausstehendenVeröffentlichung der ent-
sprechenden Verwaltungsrichtlinie im Ver-
kehrsblatt bisher nur bis zum 31.März 2002
als vorläufige Zeugnisseausgestelltwurden
und auch nach erfolgter Veröffentlichung der
Richtlinie der Antragsstau erst nach vielen
Wochen abgearbeitet werden kann, den Vor-
schlagder GSHW (GemeinsameKommission
für historischeWasserfahrzeuge e.V.), weiter-
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hin vorläufige Zeugnisse auszustellen, die dann
in endgültige Zeugnisse umgewandelt werden,
um den Beginn der Segelsaison 2002 nicht wei-
ter zu verzögern?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 19. April 2002

Die Bundesregierung unterstützt den Betrieb von Traditionsschiffen,
besonders im Hinblick auf deren Bedeutung für den Tourismus und
die maritime Denkmalpflege.

Inzwischen liegt eine mit der Gemeinsamen Kommission für histori-
sche Wasserfahrzeuge e. V. (GSHW) und der See-Berufsgenossen-
schaft (See-BG) abgestimmte Neufassung von Teilen der Sicherheits-
richtlinie für Traditionsschiffe vor. Die See-BG wurde bereits angewie-
sen, die Änderungen schon vor ihrer Veröffentlichung im Verkehrs-
blatt anzuwenden. Damit können die bisher im Hinblick auf die Funk-
ausrüstung vorläufig erteilten Sicherheitszeugnisse nunmehr endgültig
erteilt werden. Antragsteller auf Ausstellung eines Sicherheitszeugnis-
ses, deren Antrag noch nicht abschließend bearbeitet wurde, erhalten
wegen eines möglicherweise bestehenden Antragsstaus und angesichts
der unmittelbar bevorstehenden Saison gegebenenfalls vorläufige
Sicherheitszeugnisse. Durch diese Maßnahme sollen Fahrverbote
möglichst vermieden werden.

Die Veröffentlichung der geänderten Sicherheitsrichtlinie für Tradi-
tionsschiffe wird zurzeit vorbereitet.

50. Abgeordneter
Hartmut
Büttner
(Schönebeck)
(CDU/CSU)

Wann ist der genaue Baubeginn des ersten
Bauabschnittes der Ortsumgehung Schönebeck
mit der Bundesstraße 246a und warum ist er
bisher noch nicht erfolgt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 19. April 2002

Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt der Ortsumgehung Schö-
nebeck erfolgt in Abhängigkeit von der Entscheidung des Oberlandes-
gerichts Naumburg. Dort ist in zweiter Instanz eine Klage gegen die
vorgesehene Vergabeentscheidung anhängig.

51. Abgeordneter
Hartmut
Büttner
(Schönebeck)
(CDU/CSU)

Wie sieht der Zeitplan für die weiteren Bauab-
schnitte der Ortsumgehung Schönebeck aus
und liegt der Bundesregierung bereits ein An-
trag des Landes Sachsen-Anhalt auf eine Ein-
stufung der Elbequerung in den Vordringli-
chen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan vor?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 19. April 2002

Für den zweiten Bauabschnitt zwischen den Landesstraßen L 51 und
L 65 wird derzeit vom Land Sachsen-Anhalt der Vorentwurf erstellt.
Nach Vorliegen des Baurechts wird die zügige Realisierung ange-
strebt.

Die Elbequerung Schönebeck wurde vom Land Sachsen-Anhalt mit ei-
ner besonders hohen Dringlichkeit für die Überarbeitung des Bundes-
verkehrswegeplanes angemeldet. Die Entscheidung des Deutschen
Bundestages zur Einstufung dieser Maßnahme in einen künftigen Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen bleibt abzuwarten.

52. Abgeordneter
Dr. Hansjürgen
Doss
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung bestätigen, dass
EU-Richtlinien neben Brücken, Tunneln, Ge-
birgspässen und autobahnähnlichen Straßen
auch den mautfinanzierten Bau und Betrieb
anderer Straßen, wie z. B. der Anbindung einer
mautfinanzierten Brücke an das öffentliche
Straßennetz, ermöglichen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 24. April 2002

Artikel 7 Abs. 2a der Richtlinie 99/62 EG erlaubt die Erhebung von
Maut- und Benutzungsgebühren für die Benutzung von Autobahnen
oder anderen mehrspurigen Straßen, die ähnliche Merkmale wie
Autobahnen aufweisen, sowie für die Benutzung von Brücken, Tun-
neln und Gebirgspässen. Gemäß Artikel 7 Abs. 2b der o. g. Richtlinie
können darüber hinaus nach Anhörung der Kommission und bei Vor-
liegen bestimmter Voraussetzungen (z. B. Sicherheitsgründe) Maut-
und Benutzungsgebühren auch für die Benutzung anderer Abschnitte
des primären Straßennetzes erhoben werden.

53. Abgeordneter
Dr. Hansjürgen
Doss
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung demzufolge bereit,
eine dahin gehende Anpassung deutschen
Rechts vorzunehmen, um zu verhindern, dass
eine private Investition in den Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur daran scheitert, dass der
Staat die Anbindung des mautfinanzierten Ver-
kehrswegs an das öffentliche Straßennetz nicht
herstellen kann und der private Investor diese
Anbindung nicht herstellen darf, und wenn
nein, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 24. April 2002

Eine Ausweitung des Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes
(FStrPrivFinG) auf Autobahnstrecken ist erst nach Außerkraftset-
zen der zeitbezogenen Lkw-Gebühr und Einführung der strecken-
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bezogenen Lkw-Maut möglich, da es ansonsten zu einer (europa-)
rechtlich unzulässigen Doppelbemautung auf Strecken kommen wür-
de: einerseits die auf Strecken erhobene zeitbezogene Lkw-Gebühr
und andererseits die auf Strecken erhobene Mautgebühr nach dem
FStrPrivFinG. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes über die Er-
hebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von
Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen sind diejenigen
Strecken, für die eine Mautgebühr nach dem FStrPrivFinG erhoben
wird, von der streckenbezogenen Lkw-Maut ausgenommen, so dass
nach Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut eine Doppel-
bemautung ausgeschlossen ist.

54. Abgeordneter
Dr. Hansjürgen
Doss
(CDU/CSU)

Betrachtet die Bundesregierung die abschlie-
ßende Klärung der Frage der Finanzierung,
des Baus und der Unterhaltung der Anschluss-
strecken für eine mautfinanzierte Rheinbrücke
bei Nierstein/Trebur als Voraussetzung für die
Aufnahme des Projekts in die Bedarfsplanung
des Bundes und für die Aufnahme in den Vor-
dringlichen Bedarf?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 24. April 2002

Ja. Die Rheinbrücke und die Anschlussstrecken können hinsichtlich
der Baulast und davon ausgehend in der Bedarfsplanung nur als Ein-
heit betrachtet werden.

55. Abgeordneter
Dr. Hansjürgen
Doss
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung aufgrund der vorlie-
genden Anmeldung durch die Bundesländer
Hessen und Rheinland-Pfalz dem Deutschen
Bundestag den Bau einer mautfinanzierten
Rheinbrücke bei Nierstein/Trebur zur Aufnah-
me in den Bundesverkehrswegeplan und in
den Vordringlichen Bedarf der Bedarfspla-
nung für den Ausbau der Bundesfernstraßen
vorschlagen, und wenn nein, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 24. April 2002

Über die Aufnahme einer neuen Rheinbrücke bei Nierstein/Trebur in
den neuen Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen und eine entspre-
chende Dringlichkeit wird mit der Vorlage des neuen Bundesverkehrs-
wegeplans entschieden. Der neue Bundesverkehrswegeplan wird 2003
vorgelegt werden.

56. Abgeordneter
Albrecht
Feibel
(CDU/CSU)

Gibt es seitens der Bundesregierung bzw. des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen Bestrebungen, die Straßen-
verkehrs-Ordnung (§ 12 Abs. 4) hinsichtlich
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des Rechtsparkgebotes zu ändern, um Klein-
wagen wie dem Smart und dem Audi A 2
künftig das Parken quer zur Fahrbahn zu
ermöglichen, damit in Zukunft auch kleinere
Parkräume genutzt werden können und die an-
gespannte Parkplatzsituation in deutschen
Großstädten, zumindest teilweise, entlastet
werden könnte?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Hilsberg
vom 24. April 2002

Nein, solche Bestrebungen gibt es weder seitens der Bundesregierung
noch seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen (BMVBW).

Allerdings wurde die Frage, ob man den so genannten Fahrzeugen
der Micro-Klasse (darunter fallen auch die in der Fragestellung be-
zeichneten Kleinwagen Smart und Audi A 2) abweichend von der
heute geltenden Rechtslage, die das Querparken von Fahrzeugen im
Straßenverkehr nur dort zulässt, wo es durch Verkehrszeichen (Mar-
kierungen nach § 41 Abs. 3 Nr. 7 der Straßenverkehrs-Ordnung
(StVO) oder Zusatzschilder zu Zeichen 314 (blaues P)) angeordnet ist,
künftig erlauben solle, bereits mit den Vertretern der obersten Stra-
ßenverkehrsbehörden der Länder erörtert und von diesen einver-
nehmlich abgelehnt. In den Beratungen wurden folgende Gründe, die
gegen die Zulassung des Querparkens solcher Fahrzeuge vorgebracht
wurden, und die auch aus Sicht des BMVBW überzeugend sind, ange-
führt:

Das Parken ist in deutschen Städten durch eine recht homogene Fahr-
zeugstruktur geprägt, die weit überwiegend aus Pkw mit einer Fahr-
zeugbreite von ca. 1,70 m besteht. Ein Fahrzeug der Micro-Klasse ist
in der Regel 2,50 m lang und ragt damit beim Querparken ca. 80 cm
über die Flucht der längs parkenden Pkw hinaus. Daraus und aus dem
Querparken selbst ergeben sich Sicherheitsprobleme. Genannt wur-
den

– die Behinderung anderer, längs parkender Fahrzeuge beim Auspar-
ken infolge des für sie zusätzlich erforderlichen Rangierraumes, der
die Platzersparnis durch quer parkende Fahrzeuge der Micro-Klas-
se aufhebt,

– die Behinderung von Radfahrern, die um die quer parkenden Fahr-
zeuge „Slalom“ fahren müssen,

– Sicherheitsdefizite beim Querparken von Fahrzeugen wegen der
Ausrichtung der Rückstrahler, die vom nachfolgenden Verkehr bei
Dunkelheit nicht angestrahlt werden,

– die Ausrichtung der „Stoßstangen“ aller Fahrzeuge auf das Längs-
parken.
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57. Abgeordneter
Klaus
Hagemann
(SPD)

Inwieweit ist der Bundesregierung entspre-
chend einem Bericht in der „Wormser Zei-
tung“ vom 8. April 2002 die Situation auf der
Bundesstraße B 9 im Wormser Norden be-
kannt und inwieweit liegt der Bundesregierung
eine Anmeldung des Landes Rheinland-Pfalz
für den vierstreifigen Ausbau der B 9 für den
nächsten Bundesverkehrswegeplan vor?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Hilsberg
vom 24. April 2002

Die verkehrliche Situation auf der Bundesstraße B 9 im Wormser Nor-
den ist der Bundesregierung bekannt. Ein vierstreifiger Ausbau der
Bundesstraße B 9 im Wormser Norden ist vom Land Rheinland-Pfalz
für die Bedarfsplanfortschreibung nicht angemeldet worden. Der der-
zeit bereits im Vordringlichen Bedarf eingestellte zweistreifige Ausbau
der Bundesstraße B 9 von der Darmstädter Straße bis nördlich der
Pfrimm wird aufgrund des bereits vorhandenen Baurechts nicht er-
neut bewertet.

58. Abgeordneter
Klaus
Hagemann
(SPD)

Wie hoch ist die heutige Verkehrsbelastung auf
diesem Streckenabschnitt und welche
Prognosen zur weiteren Verkehrsentwicklung
– insbesondere auch des Schwerlastverkehrs –
liegen für die Bundesstraße B 9 in diesem Be-
reich vor?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Hilsberg
vom 24. April 2002

Die derzeitige Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße B 9 in diesem
Streckenabschnitt beträgt 18 000 Kfz/24 h bei einem Schwerverkehrs-
anteil von 12 %. Zur Ermittlung von fundierten Prognosezahlen findet
derzeit in Abstimmung mit der Stadt Worms eine Gesamtverkehrsun-
tersuchung für den Raum Worms statt. Die Ergebnisse dieser Ver-
kehrsuntersuchung liegen derzeit noch nicht vor.

59. Abgeordneter
Uwe
Hiksch
(PDS)

Welche Maßnahmen unternimmt die Bundes-
regierung auf der Grundlage des Regionalisie-
rungsgesetzes, um die Weiterentwicklung der
Regionalbahnstrecke Sonneberg–Neuhaus–
Rennweg–Saalfeld zu fördern, und sieht die
Bundesregierung hier Möglichkeiten, speziell
den touristischen Notwendigkeiten dieser Re-
gion Rechnung zu tragen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Hilsberg
vom 11. April 2002

Mit Inkrafttreten des Regionalisierungsgesetzes am 1. Januar 1996
liegt die Aufgaben- und Finanzverantwortung für den Schienenperso-
nennahverkehr bei den Ländern. Hierfür stellt der Bund den Ländern
aus dem Mineralölsteueraufkommen jährlich mindestens 6,135 Mrd.
Euro (2001: rund 6,522 Mrd. Euro) zur Verfügung, von denen der
Freistaat Thüringen 2001 ca. 263 Mio. Euro erhalten hat. Diese Mittel
kann das Land in eigener Verantwortung auch für die Weiterentwick-
lung der genannten Regionalbahnstrecke einsetzen.

60. Abgeordneter
Dr. Michael
Meister
(CDU/CSU)

Wann ist – mit Blick auf die Ortsumgehung
Neckarsteinach im Zuge der Bundesstraße
B 37 – mit einer Zustimmung des Bundesminis-
ters für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen,
Kurt Bodewig, zu der „Variante 2b.5“ zu rech-
nen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 16. April 2002

Im Rahmen der laufenden Überarbeitung des Bundesverkehrswege-
planes wird die Ortsumgehung Neckarsteinach (Bundesstraße B 37)
erneut bewertet.

Die Zustimmung zu der von der hessischen Straßen- und Verkehrsver-
waltung vorgeschlagenen Variante 2b.5 der Ortsumgehung Neckar-
steinach erfolgt nach Vorliegen der Bewertungsergebnisse.

61. Abgeordneter
Dr. Michael
Meister
(CDU/CSU)

Wie sieht das Ergebnis der Umweltverträglich-
keitsstudie mit Blick auf den vorgesehenen
vierstreifigen Querschnitt zwischen der Rhein-
brücke Worms und der Landesstraße L 3110
im Zuge der Bundesstraße B 47 bei Lampert-
heim-Rosengarten aus, und wann ist mit der
Eröffnung des Raumordnungsverfahrens für
dieses Straßenbauprojekt zu rechnen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 16. April 2002

Das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) ist dem Bun-
desministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen noch nicht be-
kannt. Die UVS wird Bestandteil der Gesamtabwägung für eine Vor-
schlagstrasse sein, die dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen voraussichtlich im Sommer dieses Jahres von der zu-
ständigen hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung vorgelegt
wird.

Nach Zustimmung zu der vorgeschlagenen Planung wird die hessische
Straßen- und Verkehrsverwaltung die Unterlagen für das Raumord-
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nungsverfahren erarbeiten. Der genaue Zeitpunkt, zu dem das Raum-
ordnungsverfahren für das Projekt durch die zuständige hessische
Verwaltung eingeleitet wird, kann daher noch nicht eingeschätzt wer-
den.

62. Abgeordneter
Dr. Gerd
Müller
(CDU/CSU)

In welchem Umfang stellt der Bund in den
Jahren 2002 und 2003 Mittel zur Fertig-
stellung des baureifen Bauabschnittes III der
Bundesstraße B 19 – Ortsumfahrung Walten-
hofen – zur Verfügung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Hilsberg
vom 24. April 2002

Nach den aktuellen, vor dem Abschluss stehenden Dispositionen der
zuständigen bayerischen Straßenbauverwaltung für 2002 wird der für
die Ortsumgehung Waltenhofen im Straßenbauplan 2002 vorgesehene
Betrag von rd. 1,5 Mio. Euro angesichts der angestrebten Fertig-
stellung bis Anfang 2005 voraussichtlich auf rd. 5 Mio. Euro ange-
hoben. Über die Dotierung 2003 wird im Rahmen der Aufstellung des
Bundeshaushaltes 2003 entschieden.

63. Abgeordneter
Dr. Gerd
Müller
(CDU/CSU)

Ist der Bund bereit, nach Vorlage des Baurech-
tes, voraussichtlich Mitte dieses Jahres, die
Finanzierung des mittleren Bauabschnittes II
der Bundesstraße B 19 sicherzustellen, damit
mit einem Baubeginn noch in diesem Jahr und
einer Fertigstellung bis zu der Anfang 2005 in
Oberstdorf stattfindenden Nordischen Skiwelt-
meisterschaft möglich ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Hilsberg
vom 24. April 2002

Die Finanzierung des mittleren Bauabschnittes der Bundesstraße B 19
wird Gegenstand der nächsten Finanzierungsprogrammbesprechung
mit der bayerischen Straßenbauverwaltung im Herbst 2002 sein.

64. Abgeordneter
Dr. Winfried
Wolf
(PDS)

Aus welchem Gutachten stammt die in den
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen herausgegebenen „Infor-
mationen zur geplanten Lkw-Maut in Deutsch-
land“, auf Seite 5 genannte Abschätzung:
„. . . Bei einer durchschnittlichen Mauthöhe
von 0,15 Euro (ca. 29,3 Pf) ist zu erwarten,
dass eine Verkehrsleistung von etwa 6 Mrd.
Tonnenkilometern von der Straße auf die
Schiene geht. . . .“?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 23. April 2002

Grundlage für diese Abschätzung ist das Gutachten „Verlagerungs-
wirkungen bei Einführung einer Lkw-Maut“ der Arbeitsgemeinschaft
Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH/Ingenieurgruppe IVV-Aa-
chen/Kessel und Partner Transport Consultants/Planco Consulting
GmbH aus dem Jahr 2001. Untersucht wurden die Auswirkungen bei
Einführung einer Lkw-Maut im Jahr 2003 in Höhe von 25 Pf/km und
35 Pf/km für Lkw ab 12 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

65. Abgeordneter
Hartmut
Büttner
(Schönebeck)
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung Pressemeldungen
(vgl. Land und Forst vom 14. März 2002) be-
stätigen, wonach im Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft und im Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit gesetzliche
Regelungen geplant sind, nach denen künftig
organische Dünger wie Gülle oder Mist nach
den gleichen Bewertungskriterien wie Klär-
schlamm oder Sondermüll behandelt werden
sollen?

66. Abgeordneter
Hartmut
Büttner
(Schönebeck)
(CDU/CSU)

Geht die Bundesregierung davon aus, dass
eine Behandlung von Stallmist oder Gülle als
Sondermüll die landwirtschaftlichen Betriebe
in Deutschland zu weiteren finanziellen Belas-
tungen zwingen würde?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 17. April 2002

Wirtschaftsdünger, die gemäß den Prinzipien der guten fachlichen
Praxis eingesetzt werden, sind für die Landwirtschaft eine unverzicht-
bare Ressource vor allem zur Deckung des Nährstoffbedarfs der
Pflanzen.

Allerdings kann auch die Düngung mit landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsdüngern dazu führen, dass Schadstoffe in landwirtschaftlich
genutzte Flächen eingetragen werden. Von Relevanz sind dabei vor
allem die Schwermetalle Kupfer und Zink, die gleichzeitig auch essen-
tielle Mikronährstoffe für Menschen, Tiere und Pflanzen sind.

Wegen der besonderen Bedeutung landwirtschaftlicher Flächen für
die Produktion schadstoffarmer Nahrungsmittel sollte aus Vorsorge-
gründen sichergestellt werden, dass es durch Düngungsmaßnahmen
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auch langfristig zu keiner Anreicherung von Schadstoffen in Böden
kommt. Dabei sollten die Schadstoffeinträge unabhängig von der Art
des eingesetzten Düngemittels grundsätzlich nach den gleichen Maß-
stäben beurteilt werden.

Hinsichtlich der Belastungen von Wirtschaftsdüngern durch Zink und
Kuper ist eine Reduzierung der Gehalte durch fütterungsbedingte
Maßnahmen anzustreben, um die Verwertbarkeit der Wirtschaftsdün-
ger auf Dauer zu gewährleisten.

Eine Beseitigung von Wirtschaftsdüngern als besonders überwa-
chungsbedürftiger Abfall („Sonderabfall“) steht nicht zur Diskussion;
eine Beseitigung als Abfall ist durch entsprechende Maßnahmen zur
Reduzierung der Kupfer- und Zinkgehalte zu vermeiden.*)

67. Abgeordnete
Gudrun
Kopp
(FDP)

Über welche Informationen verfügt die Bun-
desregierung in Bezug auf mögliche gesund-
heitliche Beeinträchtigungen für Mensch und
Tier, verursacht von der permanenten Ge-
räuschbelastung sowie vom Licht- und Schat-
tenschlag durch Windkrafträder?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gila Altmann
vom 19. April 2002

Die grundlegenden Anforderungen an den Lärmschutz bei Windener-
gieanlagen sind – ebenso wie bei anderen Anlagenarten – durch das
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) festgelegt. Konkretisiert
werden die gesetzlichen Anforderungen durch die TA Lärm vom
26. August 1998, die dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagengeräusche
sowie der Vorsorge dient. Bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte
der TA Lärm ist in den Gebieten mit typischer Wohnnutzung eine ge-
sundheitliche Beeinträchtigung durch Geräusche von Windenergiean-
lagen nicht zu erwarten.

Für die Beurteilung anlagenbezogener Lichtimmissionen oder anderer
Lichterscheinungen, wie sie durch den periodischen Schattenwurf der
Rotoren von Windenergieanlagen hervorgerufen werden können,
wird von den zuständigen Vollzugsbehörden ein einheitliches Ermitt-
lungs- und Bewertungsverfahren herangezogen, das auf den Ergebnis-
sen wissenschaftlicher Studien zu den Wirkungen derartiger Lichtim-
missionen basiert. Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind bei Ein-
haltung der festgelegten Schwellenwerte im Regelfall keine erhebli-
chen Belästigungen auf Grund von periodischem Schattenwurf durch
die Bewegung der Rotoren von Windenergieanlagen zu erwarten.

Zu möglichen Einflüssen auf Wildtiere wurden im Rahmen einer kürz-
lich abgeschlossenen Studie des Instituts für Wildtierforschung an der
Tierärztlichen Hochschule Hannover (IWFo) Bestandsdichten, Auf-
enthaltsorte, Annäherungsgrenzen und Nutzungsfrequenzen des Wil-
des auf Flächen mit Windkraftanlagen ermittelt und die Nutzung die-

*) siehe hierzu auch Frage 69
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ser Bereiche als Nahrungs- und Lebensraum oder als alleiniges Durch-
zugsgebiet erfasst. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die unter-
suchten Wildarten großflächig die Gebiete um Windenergieanlagen,
einschließlich des Nahbereichs der Anlagen (das heißt bis zu 100 Me-
ter), aufsuchen und auch als Lebensraum nutzen.

68. Abgeordnete
Gudrun
Kopp
(FDP)

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung
über spezielle gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen durch von Windkrafträdern verursachten
„Infraschall“ (z. B. in Bezug auf Herzrhyth-
musstörungen oder Belastungen des Nerven-
systems)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gila Altmann
vom 19. April 2002

Von Windenergieanlagen können – wie auch von zahlreichen anderen
technischen und natürlichen Quellen – Infraschallimmissionen ausge-
hen. Als Infraschall wird Schall im Frequenzbereich unter 20 Hz be-
zeichnet. Der gegenwärtige Erkenntnisstand zu den Wirkungen tief-
frequenter Geräuschimmissionen ist in der DIN 45680 (1997) „Mes-
sung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der
Nachbarschaft“ und in deren Beiblatt 1 „Messung und Bewertung tief-
frequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft – Hinweise
zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen“ zusammengestellt. Dieser
Norm zufolge werden Belästigungswirkungen durch Infraschallimmis-
sionen und allgemein durch tieffrequenten Schall weitgehend vermie-
den, wenn bei keiner Frequenz die Hörschwelle um mehr als 5 dB
überschritten wird. Eine direkte Gesundheitsgefährdung durch lang-
fristige Infraschallbelastung ist nach der vorliegenden Literatur bei Pe-
geln bis zu 100 dB im Frequenzbereich unter 20 Hz nicht zu erwarten.
Aktuelle Messungen, die im Auftrag eines Anlagenbetreibers durchge-
führt wurden, kommen zu dem Ergebnis, dass bei Windenergieanla-
gen von 500 kW und 1,65 MW die Pegel im Infraschallbereich unter
der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen (Helmut Klug „Infraschall von
Windenergieanlagen: Realität oder Mythos?“, DEWI Magazin
Nr. 20, Februar 2002). Bei der 1,65 MW-Anlage wurde in einer Ent-
fernung von 100 m zur Anlage bei der Terz von 10 Hz ein Schall-
druckpegel von 58 dB gemessen. Die Wahrnehmbarkeitsschwelle bei
dieser Terz liegt nach der DIN 45680 bei 95 dB. Dabei ist zusätzlich
zu berücksichtigen, dass die Abstände von Windkraftanlagen zu
Wohngebäuden i. Allg. weit über 100 Meter, i. Allg. mehrere hundert
Meter und oft über einen Kilometer betragen, so dass die Infraschall-
pegel noch erheblich unter den genannten Werten liegen.

69. Abgeordneter
Heinrich-Wilhelm
Ronsöhr
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung bzw. der Bundesmi-
nister für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, Jürgen Trittin, Gülle und Mist zum
Abfall zu erklären mit der Folge, dass diese or-
ganischen Dünger in Zukunft verbrannt wer-
den müssten?

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode Drucksache 14/8944– 39 –



Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 10. April 2002

Wann eine bewegliche Sache Abfall ist bzw. zu Abfall wird, ist – dem
EG-Recht folgend – in § 3 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz geregelt. Eine Ermächtigung für die Bundesregierung zur generel-
len Einstufung einer Sache als Abfall gibt es dort nicht und kann es
auch nicht geben, weil eine derartige Einstufung stets im Einzelfall er-
folgen muss.*)

70. Abgeordneter
Dr.-Ing. Joachim
Schmidt
(Halsbrücke)
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die nach
wie vor häufigen, durch Chemiebetriebe im
Norden der Tschechischen Republik verur-
sachten, schädlichen und gesundheitsgefähr-
denden Geruchsbelästigungen im oberen Erz-
gebirge, insbesondere in Seiffen/Olbernhau,
und welche Maßnahmen hat die Bundesregie-
rung mit der tschechischen Seite im letzten
Jahr unternommen, um diese Belastungen zu
vermeiden und auszuschalten?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 11. April 2002

Die seit November 2000 im Raum Seiffen/Olbernhau auftretenden
Geruchsbelastungen bestanden auch im Winter 2001/2002, allerdings
in abgeschwächter Form fort. Ob dieser Rückgang nur durch die ver-
änderte Wetterlage verursacht wurde oder auch mit Maßnahmen an
den vermuteten Quellen zusammenhängt, ist nicht abschließend ge-
klärt. Auch die Benzolkonzentrationen waren geringer als im Winter
zuvor, treten aber nach wie vor bei südöstlichen Windrichtungen und
Inversionswetterlagen auf. Eine Auswertung erfolgt durch die zustän-
digen sächsischen Behörden.

Die Problematik der Geruchsbelastungen war Anfang 2001 von der
deutsch-tschechischen Arbeitsgruppe „Grenzüberschreitende Luft-
reinhaltung“ unter der Leitung des Umweltbundesamtes aufgegriffen
worden. Sie war inzwischen Gegenstand mehrerer Sitzungen dieser
Arbeitsgruppe und gesonderter deutsch-tschechischer Expertentref-
fen. Die bisherigen Besprechungen und Untersuchungen führten zu
dem Ergebnis, dass die Ursachen im Raum Litvinov, Chomutov und
Kadan zu suchen sind. Konkrete Anhaltspunkte für die Ursachen lie-
gen noch nicht vor. Gemeinsam mit den tschechischen Experten wird
über die Durchführung von Immissions- und Depositionsmessungen,
gemeinsame Auswertung von Emissionsdaten, Ausbreitungs- und Tra-
jektorienrechnungen sowie ein Geruchsprobandenprogramm auf bei-
den Seiten der Grenze versucht, die Ursachen zu bestimmen bzw. zu
beseitigen. Das nächste deutsch-tschechische Treffen, insbesondere
zur Auswertung des Geruchsprobandenprogramms, wird Ende Mai
2002 stattfinden.

*) siehe hierzu auch Frage 66
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Das tschechische Umweltministerium hat in der Sitzung der deutsch-
tschechischen Gemeinsamen Umweltkommission am 29./30. Oktober
2001 zugesagt, sich an der Aufklärung des Problems aktiv zu beteili-
gen. Die Parlamentarische Staatssekretärin Simone Probst hat Vize-
umweltministerin Martina Motlova bei einem Treffen in Prag am
6. März 2002 erneut gebeten, sich dieser Problematik besonders anzu-
nehmen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

71. Abgeordnete
Ulrike
Flach
(FDP)

Sind der Bundesregierung Pläne des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) bekannt, Umschichtungen im Haushalt
zu Lasten des „nationalen Extraterrestrik-
haushaltes“ vorzunehmen und, wenn ja, in
welchem Umfang?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Wolf-Michael Catenhusen
vom 19. April 2002

Das nationale Raumfahrtprogramm, das in seiner Wechselwirkung
mit dem weit größeren deutschen ESA-Beitrag zu sehen ist, verfügt
über bestimmte Planungskorridore für die verschiedenen Aufgaben,
die in der Durchführung flexibel gehandhabt werden müssen. Dies
führte dazu, dass zwischen 1999 und 2002 das DLR erheblich mehr
Mittel für extraterrestrische Forschung aufgewandt hat, als im 2.
Raumfahrt-Spitzengespräch am 8. November 1999 mit der Wissen-
schaft abgesprochen war. Hierfür konnten Mittel eingesetzt werden,
die aus der Verzögerung des Anlaufens großer Erdbeobachtungspro-
jekte verfügbar waren. Zum Ausgleich ist es jetzt erforderlich, für
2002 und 2003 die Mittel für die extraterrestrische Forschung gegen-
über dem langfristig angestrebten Korridor abzusenken, um sie insbe-
sondere an die Erdbeobachtung zurückzureichen. Dadurch müssen
die durchschnittlich angestrebten rund 37 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro
abgesenkt werden. Insgesamt wird dadurch der verabredete Korridor
für die extraterrestrische Forschung allerdings nicht unterschritten. In
programmatischer Hinsicht sind diese Verschiebungen sachgerecht.

72. Abgeordnete
Ulrike
Flach
(FDP)

Teilt die Bundesregierung die Ansicht des Ra-
tes Deutscher Sternwarten, dass durch diese
Kürzungen eine Fortführung konkurrenzfähi-
ger extraterrestrischer Forschung in Deutsch-
land nachhaltig gefährdet und die Beteiligung
an der von der Europäischen Weltraum-Orga-
nisation (ESA) geplanten Missionen bedroht
ist?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Wolf-Michael Catenhusen
vom 19. April 2002

Deutschland ist in Europa in der extraterrestrischen Forschung füh-
rend. Auch künftig wird innerhalb des Nationalen Raumfahrtpro-
gramms für das Extraterrestrikprogramm komplementär zum ESA-
Wissenschaftsprogramm ein angemessener Korridor eingeräumt. Hin-
zu kommen erhebliche Mittel für die bodengebundene Astronomie
sowie die Aktivitäten im Bereich der grundfinanzierten Institute des
DLR und der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften e. V., München (MPG) sowie DFG-finanzierte (DFG: Deut-
sche Forschungsgemeinschaft e. V., Bonn) Projekte.

73. Abgeordneter
Steffen
Kampeter
(CDU/CSU)

Wie viele Dienst- und Beraterverträge zwi-
schen dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) sowie dessen Zuwen-
dungsempfängern bestehen mit ehemaligen
Mitarbeitern dieser Institutionen und Behör-
den zum gegenwärtigen Zeitpunkt und wie
hoch sind die dafür gezahlten finanziellen
Aufwendungen?

Antwort des Staatssekretärs Dr.-Ing. E. h. Uwe Thomas
vom 12. April 2002

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (31. März 2002) sind insgesamt 25 Ho-
norarverträge bei den vom BMBF betreuten 15 Helmholtz-Zentren
(8 Verträge in 6 Zentren), der Fraunhofer-Gesellschaft (17 Verträge)
und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (0) mit ehemaligen Mit-
arbeiterinnen/Mitarbeitern der genannten Zuwendungsempfänger ab-
geschlossen. Darin enthalten ist ein Honorarvertrag mit einem pensio-
nierten Beamten des BMBF.

Es handelt sich um aus den Einrichtungen ausgeschiedene Wissensträ-
ger in besonders ausgewiesenen Bereichen, die entweder inzwischen
anderweitig tätig oder aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden
sind. Die Einrichtungen sichern sich damit deren Sachverstand noch
für begrenzte Zeiträume.

Die in diesen 25 Fällen gezahlten Aufwendungen belaufen sich auf
insgesamt rd. 31 000 Euro monatlich.

Angaben für die MPG waren in der zur Verfügung stehenden Zeit lei-
der nicht zu ermitteln, da diesbezügliche Daten in der Generalverwal-
tung der MPG nicht zentral vorgehalten bzw. im Abrechnungssystem
nicht als solche gekennzeichnet sind und die Institute diese Angelegen-
heiten selbst bewirtschaften. Eine Abfrage bei den 80 Instituten war
der MPG in der Kürze der Zeit nicht möglich. Festzuhalten ist jedoch,
dass bei der MPG keine Honorarverträge mit ehemaligen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des BMBF bestehen.
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Im Bundesinstitut für Berufsbildung als weiterem instituionellem Zu-
wendungsempfänger ist ein ehemaliger Mitarbeiter im Rahmen eines
Forschungsprojekts für das Bundesinstitut tätig (Laufzeit: 3 Jahre,
monatlicher Schnitt: rd. 1 850 Euro).

Hinzu kommt eine ehemalige Mitarbeiterin des BMBF mit einer Bera-
tungsfunktion für einen Projektträger.

Im Übrigen hat das BMBF mit einem Beamten einen Beratervertrag
abgeschlossen, der mit dessen in Kürze erfolgender Versetzung in den
Ruhestand mit einer Laufzeit von 1 Jahr in Kraft treten wird. Vertrag-
lich vereinbarter Arbeitsinhalt sind die Neustrukturierung des AVR-
Projekts und die Vorbereitung des vollständigen Rückbaus des AVR
(Hochtemperatur-Versuchsreaktor beim Forschungszentrum Jülich
GmbH).

Einzelheiten zu finanziellen Leistungen aus den beiden vorgenannten
Verträgen können aus Datenschutzgründen nicht öffentlich bekannt
gemacht werden.

Die Einrichtungen der Blauen Liste (BLE) wurden nicht in die Ab-
frage einbezogen, weil sie nicht unmittelbare Zuwendungsempfänger
des Bundes sind. Eine entsprechende Anfrage wäre an die Länder zu
richten.

74. Abgeordneter
Werner
Lensing
(CDU/CSU)

Strebt die Bundesregierung an, die in dem am
30. Januar 2002 vom Deutschen Bundestag an-
genommenen Antrag „Keine verbrauchende
Embryonenforschung: Import humaner em-
bryonaler Stammzellen grundsätzlich verbieten
und nur unter engen Voraussetzungen zulas-
sen“ (Bundestagsdrucksache 14/8102) enthal-
tenen ethisch begründeten Rahmenbedingun-
gen für den bedingt zulässigen Import und die
Verwendung humaner embryonaler Stamm-
zellen – wie sie ggf. in der Fassung eines noch
zu verabschiedenden Stammzellgesetzes vorlie-
gen werden – in dem aktuell beratenen For-
schungsrahmenprogramm und anderen for-
schungspezifischen Programmen der EU, in
denen sich Bezüge zu bioethischen Fragen er-
geben können, eindeutig zu verankern, und
wenn nein, warum nicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Wolf-Michael Catenhusen
vom 24. April 2002

Ja, die Bundesregierung kommt der Aufforderung des Bundestagsbe-
schlusses vom 30. Januar 2002 nach und setzt sich sowohl bei den Ver-
handlungen zum Rahmenprogramm als auch zu den spezifischen Pro-
grammen nachdrücklich dafür ein, dass dessen Vorgaben entspre-
chend umgesetzt werden.
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75. Abgeordneter
Werner
Lensing
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, entspre-
chenden Programmen die Zustimmung zu ver-
weigern, falls sich das Anliegen, die o. g.
ethisch begründeten Rahmenbedingungen zu
verankern, nicht durchsetzen lässt, und wenn
nein, warum nicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Wolf-Michael Catenhusen
vom 24. April 2002

Die Bundesregierung wird die Umsetzung des Bundestagsbeschlusses
vom 30. Januar 2002 weiterhin konsequent vertreten. Für die weiteren
Verhandlungen ist zunächst die Haltung des Europäischen Parlaments
zu dem vom Rat verabschiedeten Gemeinsamen Standpunkt für das
Rahmenprogramm abzuwarten. Auf dieser Grundlage wird die Bun-
desregierung im weiteren Verfahren ihr Abstimmungsverhalten festle-
gen.

Berlin, den 26. April 2002
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